
Studien zur Deutschen und 
Europäischen Außenpolitik 

   
 
 
 
 
 
 
 

Deutsche Migrationspolitik  
im Prozess der Europäisierung 

 des Politikfeldes 
 

 
                     Von Simon Musekamp  

 
 
 
 

06/04 
 

Herausgegeben vom Lehrstuhl Internationale 
Beziehungen/ Außenpolitik, Universität Trier 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universität Trier 
Fachbereich III: Politikwissenschaft 

Internationale Beziehungen/Außenpolitik 
Universitätsring 15 

54286 Trier 
Telefon: 0651/201-2129 

Fax: 0651/201-3821 
http://www.politik.uni-trier.de/liba/index.php 



Simon Musekamp: Deutsche Migrationspolitik im Prozess der Europäisierung des Politikfeldes 95

hinaus. Hinsichtlich der Höhe der Bezüge für subsidiär Geschützte ging jedoch auch

dieser Vorschlag weniger weit als die innerstaatlichen Präferenzen, da er Leistungen zur

Sicherung des  Lebensunterhalts  verlangt,  die  auch  eigenen  Staatsbürgern  zuerkannt

werden. Diese  liegen  aber  in  Deutschland  in  jedem  Fall  oberhalb  der  Grenze  des

Asylbewerberleistungsgesetzes. Der schließlich verabschiedete Vorschlag entfernt sich

wieder von den Regelungen des Entwurfs des BMI. Danach ist der Verweis auf die Auf-

nahmerichtlinie  nicht  mehr vorhanden und  es  werden Leistungen zur  Sicherung des

Lebensunterhalts verlangt, die auch eigenen Staatsangehörigen gewährt werden. 

In Bezug auf die sozialen Leistungen für subsidiär Geschützte entspricht das Verhalten

des  Bundesinnenministers  nicht  den  Erwartungen,  da  eine  Sicherstellung  der  Aus-

weitung des Bezieherkreises des Asylbewerberleistungsgesetzes nicht  erreicht  wurde,

und sich auch nicht der Versuch, diese festzuschreiben feststellen lässt. Mit der Einbe-

ziehung  von  Flüchtlingen  in  einen  der  Vorschläge  verringerte  die  deutsche  Seite

zugleich die Chancen auf die Einigung darauf, Leistungen nach der Aufnahmerichtlinie

zumindest für subsidiär Geschützte vorzusehen.

In  diesem  Fall  kann  also  nicht  von  Selbstbindungsverhalten der  Bundesregierung

gesprochen werden. Auch wenn die Chancen für eine Festlegung auf niedrigere Stan-

dards nie sehr hoch gewesen sind, hätte zumindest der Versuch der Festschreibung der

eigenen Präferenzen beobachtbar gewesen sein müssen. 

Gleichzeitig erscheint es bei der Annahme von strategisch eingesetztem Selbstbindungs-

verhalten nicht plausibel, dass ein deutscher Vorschlag hinsichtlich des Bezieherkreises

sogar über die Präferenzen des BMI hinausging und niedrige soziale Mindeststandards

für Flüchtlinge und Personen mit subsidiärem Schutzstatus gleichermaßen vorschlug.

Ein Vorschlag, der Flüchtlingen eher hohe Leistungen zuerkennt, für die Mitgliedstaaten

bei subsidiär Geschützten jedoch niedrige Mindeststandards festlegt, wäre zum einen

kongruent  mit  den  eigenen  innenpolitischen  Präferenzen  gewesen  und  hätte  zum

anderen vermutlich größere Chancen auf Einigung gehabt. Damit wäre immerhin eine

Regelung durchgesetzt  worden, von der Schily auf innerstaatlicher Ebene bereits auf

Druck der Grünen hatte abrücken müssen, wenn auch nur als Mindeststandard. Eine In-

terpretation auf der Grundlage der Neuen Staatsräson ist damit nicht möglich.
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4. Einreise und Status von Drittstaatsangehörigen außerhalb der humanitären Aufnahme

In  der  Diskussion  um  das  Zuwanderungsgesetz  gehörten  die  Regelungen  der  Zu-

wanderung zu Erwerbszwecken, zur Familienzusammenführung und zum Status von an-

sässigen  Ausländern  durchweg  zu  den  umstrittensten  Aspekten.  Daher  soll  im

Folgenden untersucht werden, welchen Einfluss die daraus resultierende innenpolitische

Blockade des Gesetzgebungsprozesses auf das Verhalten der Bundesregierung auf EU-

Ebene hatte. Da die Regelungen zu großen Teilen auf den ebenfalls im Zuge der Reform

veränderten  aufenthaltsrechtlichen Strukturen  beruhen,  werden  jeweils  zunächst  die

Vorschläge zur Neustrukturierung des Systems der Aufenthaltstitel dargestellt.234

4.1. Binnenstaatliche Konfliktlinien

Bundesinnenministerium

Der Entwurf des BMI sieht vor, die Anzahl der Aufenthaltstitel von fünf auf zwei zu re-

duzieren. Dabei wird unterschieden zwischen der Aufenthaltserlaubnis als befristetem

Aufenthaltstitel  (§7  AufenthG-E,  3.8.2001)  und  der  unbefristeten  Niederlassungs-

erlaubnis (§9 AufenthG-E,  3.8.2001).  Die Aufenthaltserlaubnis  ist  an den jeweiligen

Zweck  des  Aufenthalts  (z.B.  Arbeitsaufnahme,  Familiennachzug,  humanitäre  Auf-

nahme)  gebunden.  Die  Niederlassungserlaubnis  „berechtigt  zur  Ausübung  einer

Erwerbstätigkeit, ist zeitlich und räumlich unbeschränkt und darf nicht mit einer Neben-

bestimmung versehen werden“ (ebd.).235 Die Niederlassungserlaubnis wird einem Aus-

länder erteilt, der seit fünf Jahren eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und bestimmte mate-

rielle  Voraussetzungen  sowie  Integrationsanforderungen  erfüllt  (u.a.  Sicherung  des

Lebensunterhalts, erfolgte Zahlung von  Rentenbeiträgen im Umfang von 60 Monaten,

Straffreiheit,  Besitz  einer  Beschäftigungserlaubnis,  ausreichende  Sprachkenntnisse,

Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung, ausreichender Wohnraum (§ 9

234 Die Debatte um die Abschaffung der Duldung soll hier trotz ihrer Relevanz hinsichtlich des Aufent-
halts von Ausländern außerhalb der humanitären Aufnahme nicht näher dargestellt werden, da sie be-
reits im Kontext der Flüchtlingsaufnahme analysiert wurde.

235 Die Niederlassungserlaubnis ersetzt  mit  der  Aufenthaltsberechtigung und der  unbefristeten Aufent-
haltserlaubnis die beiden unbefristeten Aufenthaltstitel der alten Regelung. Sie entspricht inhaltlich im
Wesentlichen  ersterer,  wird  jedoch bereits  nach  fünf  Jahren  (bislang  acht  Jahre)  erteilt.  Für  Per-
sonengruppen, die bislang eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis erhalten konnten wird aber durch die
Neuregelung der Zugang zu einem unbefristeten Aufenthaltstitel erschwert (vgl. Classen 2001: 2-4).
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AufenthG-E, 3.8.2001)). Davy charakterisiert die neuen Aufenthaltstitel so, dass sie „je-

weils  die  ungünstigsten  und  günstigsten  aufenthalts-  und  beschäftigungsrechtlichen

Rechtspositionen auf sich vereinen“ (Davy 2002: 172).

In Bezug auf die Arbeitsmigration sieht der Vorschlag des BMI einige relevante Neue-

rungen vor.  Der  Gesetzesentwurf differenziert dabei zwischen verschiedenen Gruppen

von potenziellen Arbeitsmigranten nach Qualifikation und Bedarf. 

Um allgemeinen  Engpässen  auf  dem  Arbeitsmarkt  (insbesondere  im  Bereich  gering-

qualifizierter Tätigkeiten) zu begegnen, ermöglicht der Entwurf die Erteilung von Aufent-

haltserlaubnissen zur Ausübung einer Beschäftigung nach  arbeitsmarktpolitischem und

ausländerrechtlichem Ermessen  (§  18,  AufenthG-E,  3.8.2001).236 Zur  Anwerbung von

besonders hochqualifizierten Ausländern kann diesen, die Zustimmung der Bundesanstalt

für Arbeit vorausgesetzt, direkt eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden (§ 19). 

Die umstrittenste Bestimmung im Bereich der Zuwanderung zur Aufnahme einer Be-

schäftigung war die vorgesehene „Zuwanderung im Auswahlverfahren“ (§ 20). Sie dient

der Anwerbung qualifizierter Bewerber im wirtschaftlichen Interesse der Bundesrepublik.

Geeignete  Bewerber  erhalten  nach  Durchlaufen  des  Auswahlverfahrens  eine  Nieder-

lassungserlaubnis. Die Auswahl geschieht auf der Grundlage von  Mindestbedingungen

nach einem Punktesystem. Obligatorische Voraussetzungen sind dabei die gesundheitliche

Eignung, ein guter Leumund, die Sicherung des Lebensunterhalts, „was in der Regel das

Vorhandensein eines gesicherten Arbeitsplatzes voraussetzt“ (Hailbronner 2001: 9) sowie

eine Berufsausbildung.  Kriterien im Punktesystem sind das Alter des Bewerbers, seine

Qualifikation,  sein Familienstand,  Sprachkenntnisse,  Beziehungen zur  Bundesrepublik,

sowie das Herkunftsland. Voraussetzung für die Aktivierung des Auswahlverfahrens ist

die Feststellung eines Bedarfs an Arbeitskräften und die Festsetzung einer Quote durch

das aus dem Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge hervorgehende

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und die Bundesanstalt für Arbeit.

In jeder vorgeschlagenen Regelungen zum Familiennachzug zeigt sich grundsätzlich die

Abwägung zwischen dem Streben nach einer möglichst umfassenden  Zuzugskontrolle

und dem durch die Verfassung garantierten Schutz der Familie als Grundlage des Ge-

meinwesens  (Unabhängige  Kommission  „Zuwanderung“  2001:  190).237 Zusätzlich

236 Dies entspricht im Wesentlichen dem geltenden Recht (Davy 2002: 173).
237 Der Bericht der Süssmuth-Kommission kommt zu dem Schluss, dass in Bezug auf die Kernfamilie eine

quantitative Steuerung des Familiennachzugs durch Quoten, Kontingente oder  Wartefristen aufgrund
von verfassungsrechtlich zu erhebenden  Bedenkenken kaum möglich ist (Unabhängige Kommission
„Zuwanderung“ 2001: 190).



Simon Musekamp: Deutsche Migrationspolitik im Prozess der Europäisierung des Politikfeldes 98

spielen  Aspekte  der  Integration  (ZuwG-E,  3.8.2001:  159)  sowie  der  Schaffung  von

Anreizen für erwünschte Zuwanderung eine Rolle. Bestimmten Einschränkungen unter-

liegt die Handlungsfreiheit des Gesetzgebers durch internationale Verpflichtungen, wie

etwa im humanitären Bereich durch GFK und EMRK, sowie den Regelungen zur Frei-

zügigkeit von EU-Bürgern.238

Grundvoraussetzung für den Familiennachzug zu einem Drittstaatsangehörigen ist nach

dem Entwurf des BMI (AufenthG-E, 3.8.2001), dass er im Besitz einer Niederlassungs-

oder Aufenthaltserlaubnis ist, dass ausreichender Wohnraum vorhanden (§ 29 (1)) und

der Lebensunterhalt gesichert ist (§ 5 (1), Nr.1). Nachziehenden Familienangehörigen

wird eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Familiennachzugs erteilt (§ 27 (1)), und

sie werden im Zugang zum Arbeitsmarkt dem Ausländer, zu dem der Familiennachzug

erfolgt, gleichgestellt (§ 29 (5)).

Es besteht ein  Anrecht auf den Nachzug von Ehegatten, „wenn der Ausländer [a] eine

Niederlassungserlaubnis  besitzt,  [...]  [b]  seit  fünf  Jahren  eine  Aufenthaltserlaubnis

besitzt  oder  [c]  eine Aufenthaltserlaubnis  besitzt,  die  Ehe schon bei  deren Erteilung

bestand und die Dauer seines Aufenthalts voraussichtlich über ein Jahr betragen wird“

(§ 30 (1) AufenthG-E, 3.8.2001). Ansonsten ist der Nachzug von Ehegatten in das Er-

messen der Ausländerbehörde gestellt.

Der Kindernachzug ist für Hochqualifizierte und Absolventen des  Auswahlverfahrens

sowie bei Einreise im Familienverband für alle minderjährigen ledigen Kinder gestattet.

Die Kinder von Inhabern einer Aufenthaltserlaubnis erhalten nur bis zur Vollendung des

zwölften Lebensjahrs ein Anrecht auf Nachzug. Ein späterer Nachzug ist von einer Er-

messensentscheidung der Ausländerbehörde abhängig und kann insbesondere dann ge-

währt werden, wenn „ausreichende Kenntnisse der deutsche Sprache“ bestehen (§ 32

238 Die  Regelungen  und  Verhandlungen  zum Nachzug  zu  international  Schutzsuchenden  sind  bereits
analysiert worden und werden daher im Folgenden nicht mehr ausgeführt. Auch die Regelung des Fa-
miliennachzugs zu Deutschen und Unionsbürgern wird nicht behandelt. 
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AufenthG-E,  3.8.2001).239 Der  Nachzug  sonstiger  Familienangehöriger  ist  nur  dann

möglich wenn dies zur Vermeidung außergewöhnlicher Härten erforderlich ist (§ 36).

Alle Parteien schenken, ungeachtet unterschiedlicher Verständnisse und Schwerpunkt-

setzungen, der Integration von Einwanderern besondere Beachtung.240 Dabei wird aner-

kannt, dass „Deutschland [...] große Erfolge bei der Integration von deutschen Heimat-

vertrieben, Aussiedlern und Spätaussiedlern vorweisen kann [und] auch bei der sozialen

Integration  der  angeworbenen  Gastarbeiter  und  ihrer  Familienangehörigen  [erreicht

hat]“ (hier beispielhaft: Unabhängige Kommission „Zuwanderung“: 18, vgl. Angenendt/

Kruse  2003:  483-484).  Gleichzeitig  können  die  „bisherigen  Ergebnisse  des

Integrationsprozesses  [...]  teilweise  [als]  unbefriedigend“  angesehen  werden  (CDU

2001: 21), und das „historisch gewachsene Geflecht von Zuständigkeiten für  Integra-

tionsangebote macht eine umfassende Integrationspolitik nur schwer möglich“ (Bündnis

90/Die Grünen 2000: 16). Es herrscht Konsens darüber, dass viel geleistet wurde, aber

auch, dass es weit verbreitete Mängel in der Integration gibt.

Der Entwurf des BMI schlägt zur Lösung der beklagten Probleme neben den bereits

angesprochenen Einschränkungen beim Kindernachzugsalter auch weiter gehende Rege-

lungen zur Verbesserung der Integration in Deutschland vor. So sollen Integrationskurse

eingeführt werden, „die Ausländer an die Sprache, die Rechtsordnung, die Kultur und

die  Geschichte  in  Deutschland  heranführen“  (§  43  (2)  AufenthG-E,  3.8.2001).  Es

werden sowohl ein Anspruch auf Integrationsmaßnahmen als auch die Verpflichtung zur

Teilnahme festgelegt. Einen Anspruch auf Kursteilnahme haben dauerhaft in Deutsch-

land lebende Ausländer mit Niederlassungs- oder Aufenthaltserlaubnis. Eine Verpflich-

tung besteht  für Ausländer, die seit  weniger als fünf Jahren im Besitz einer Aufent-

239 Die Absenkung der Altersgrenze für den Kindernachzug von 16 auf zwölf Jahre hat starke Kritik her-
vorgerufen. Siehe etwa die Stellungnahme des Deutschen Anwaltsvereins (2001: 3-4), wo auf eine Un-
vereinbarkeit zum Schutz der Familie abgehoben wird oder Blechinger (2001: 4-5) mit einer Auf-
zählung von möglichen Härtefällen, die die neue Regelung produziert. Kritisch zu den Bedenken hin-
sichtlich  der  Vereinbarkeit  mit  dem  Grundsatz  des  Schutzes  der  Familie  äußert  sich  dagegen
Hailbronner (2001: 13-14). Er hält in Fällen, in denen die Trennung der Familie auf dem willkürlichen
Akt der Auswanderung aus dem Heimatland beruht, sowie dann, wenn die Familieneinheit auch in
einem anderen Staat hergestellt werden kann, die Kritik für nicht unbedingt haltbar. 
Eine andere kritisierte Folge der geplanten Neuregelung ist die Ungleichbehandlung von hochqualifi-
zierten Ausländern und  Zuwanderern nach dem Auswahlverfahren im Gegensatz  zu anderen Aus-
ländern. So wird nach Meinung des Deutschen Anwaltsvereins „insbesondere für [...] die türkischen
Staatsangehörigen erheblicher Erklärungsbedarf bestehen [...] dahingehend, dass für sie als bereits in
Deutschland ansässige Ausländer strengere Maßstäbe gelten, als für neu zuwandernde  Spitzenkräfte
aus allen Staaten der Erde“ (2001: 3-4).

240 So tragen alle Konzepte und Entwürfe bis auf das der CSU den Begriff „Integration“ im Titel und wid-
men lange Passagen dem Thema. Gleichwohl bestehen große Unterschiede im Grundverständnis von
Integration, die an dieser Stelle jedoch nicht weiter vertieft werden können. Siehe dazu allgemein:
Groenendijk 2004.
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haltserlaubnis sind und sich „nicht auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich ver-

ständigen“ können (§ 45 (1)).  Von dieser  Regelung werden insbesondere auch  Neu-

zuwanderer erfasst.

Die  Durchsetzung  der  Teilnahmepflicht  soll  dadurch  gewährleistet  werden,  dass  die

Teilnahme bei  der  Entscheidung zur  Verlängerung einer  Aufenthaltserlaubnis  berück-

sichtigt wird (§ 8 (3) AufenthG-E, 3.8.2001). Darauf wird in einem Beratungsgespräch

hingewiesen (§ 45 (3)).241 Anreize zur Kursteilnahme bestehen darin, dass die Inhalte des

Kurses „zukünftig Voraussetzung für die Gewährung eines dauerhaften Aufenthaltsrechts

sein sollen. Darüber hinaus soll die erfolgreiche Kursteilnahme auch eine Fristverkürzung

bei der Einbürgerung von acht auf sieben Jahren begründen“ (Hailbronner 2001: 19).

Regierungsparteien im Bundestag – Bündnis 90/Die Grünen

Bündnis 90/Die Grünen hatten (ebenso wie die FDP) bereits vor dem Regierungswech-

sel 1998 eine umfassende gesetzliche Regelung der Einwanderung gefordert. In den Ko-

alitionsverhandlungen konnten sie sich damit jedoch nicht gegen die SPD durchsetzen

(Vitt/Heckmann 2000: 241). Nachdem die Green Card-Initiative den Anstoß zu einer

breiten  gesellschaftlichen  Debatte  um  eine  Neuregelung  der  Zuwanderung  gegeben

hatte, waren die Grünen eine der ersten Parteien, die hierzu ein Konzept vorlegten, in

dem sie eine „möglichst umfassende gesetzliche Regelung der Einwanderung“ noch in

der laufenden Legislaturperiode forderten (Bündnis 90/Die Grünen 2000: 2).

Zur rechtlichen Regelung des Systems der Aufenthaltstitel macht das Konzept der Grü-

nen keine konkreten Angaben. Grundsätzlich soll insbesondere die Einwanderung zur

Erwerbstätigkeit stärker als bisher als dauerhaft begriffen werden, was auch in den ge-

währten Aufenthaltsstatus zum Ausdruck kommen soll (ebd.: 4, 10). In der Reaktion auf

die Vorschläge Schilys zeigen sich die grünen Präferenzen in Bezug auf das System der

Aufenthaltsstatus  deutlicher:  So  befürwortete  die  damalige  Vorsitzende  der  Partei,

Claudia  Roth, den  Entbürokratisierungseffekt der Reduktion auf zwei Aufenthaltstitel

(taz, 4.8.2001242). Kritik bezieht sich auf die Bindung des Aufenthalts an  Aufenthalts-

zwecke. So kritisiert der Parteiratsbeschluss der Grünen vom 3.9.2001, „eine Vereinfa-

chung [sei] [...] trotz des Versuchs, die Aufenthaltstitel von fünf auf zwei zu reduzieren,

angesichts  der  unterschiedlichen  Rechtsfolgen  und  Querverweise  im  Gesetzentwurf

241 Insbesondere diese Sanktionsmöglichkeit stieß auf harsche Kritik seitens Migrantenverbänden wie der
Türkischen Gemeinde, die den Vorschlag als „rechtlich unhaltbar“ bezeichnete (taz, 8.8.2001: „Türken
drohen Schily mit Klage“).

242 „Otto Schily gibt jedem Zucker“.
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nicht gelungen“ (Bündnis 90/Die Grünen 2001b: 3). Die Partei lehnt im Entwurf vor-

handene  Ermessensspielräume  der  Ausländerbehörden  bei  der  Verlängerung der  be-

fristeten  Aufenthaltserlaubnisse  und  die  damit  einhergehende  Rechtsunsicherheit für

„viele bereits hier lebende Migrantinnen und  Migranten“ ab (ebd.: 2). Heftig kritisiert

wird zudem die Tatsache, dass die vorgeschlagene Reform des Aufenthaltsrechts eine

soziale Ungleichbehandlung zwischen verschiedenen  Migrantengruppen fördert.  „Der

Entwurf senkt zwar die Wartezeiten für den Übergang in den unbefristeten Aufenthalts-

status, erhöht aber die faktischen Hürden auf ein Niveau, das andere  Einwanderungs-

länder nicht einmal beim Erwerb der Staatsbürgerschaft verlangen [...]. Auch diese An-

forderungen  werden  die  soziale  Selektion  zwischen  Oberklasse-  und  Unterklasse-

Migranten verstärken“ (taz, 14.8.2001243).244 

In den Verhandlungen, die zum Koalitionsentwurf vom 8.11.2001 führten, ging Schily

zum Teil auf diese Kritik ein. Danach war vorgesehen, dass „Ausländer, die vor dem

1.1.2003 in  Besitz  einer  Aufenthaltserlaubnis  sind,  die Niederlassungserlaubnis  auch

dann erhalten, wenn sie sich auf nur ‚einfache Art in deutscher Sprache verständigen

können‘“ (sueddeutsche.de, 29.10.2001245, § 102 AufenthG-E, 8.11.2001).246

Zur Regelung der Arbeitsmigration schlagen Bündnis 90/Die Grünen vor, zukünftig in

„regelmäßigen Abständen nach Anhörung der gesellschaftlichen Interessengruppen und

unter Beteiligung von Bundestag und Bundesrat“ den Bedarf an Zuwanderung in den

Arbeitsmarkt festzustellen.247 Dazu schlagen sie die Erarbeitung von flexiblen Quoten

vor, damit nicht mehr im Einzelfall über die  Einwanderung zur Arbeitsaufnahme ent-

schieden werden muss (Bündnis 90/Die Grünen 2000: 4). Die bislang bestehende „Viel-

zahl von – wenig transparenten – Ausnahmen vom sogenannten ‚Anwerbestopp‘“ sollen

durch Entscheidungsverfahren ersetzt werden, „mit denen flexibel auf die sich ändern-

den wirtschaftlichen Bedarfe reagiert werden kann, die gleichzeitig aber die sozial ver-

trägliche Gestaltung von Arbeitsmigration zulassen“ (ebd.: 8). 

243 „Die Mängel des Schily-Papiers“.
244 Laut Marieluise Beck ist „die Idee den Aufenthaltsstatus zu vereinfachen [...] ‚zunächst bestechend‘.

Im Entwurf führ[t] das aber dazu, dass zahlreiche Ausländer am Ende völlig rechtlos [dastehen]“ (taz,
4.9.2001: „Die Mängel des Schily-Papiers“).

245 „Schily lenkt beim Ausländerrecht ein“.
246 Auch die Bedingungen in Bezug auf  Rentenbeiträge und Kenntnisse der Rechts- und Gesellschafts-

ordnung gelten für diese Personengruppe nicht.
247 Die Beteiligung von Bundestag und Bundesrat sowie der  Zivilgesellschaft soll den für die  Arbeits-

kräfteeinwanderung unabdingbaren gesellschaftlichen Konsens ermöglichen. Dies sei mit der gegen-
wärtigen  intransparenten Regelung auf der Grundlage von Verordnungen der Bundesregierung nicht
erreichbar (Bündnis 90/Die Grünen 2000: 8-9).



Simon Musekamp: Deutsche Migrationspolitik im Prozess der Europäisierung des Politikfeldes 102

Zur Steuerung soll ein System flexibler Instrumente anstatt eines einzigen, wie etwa eine

starre Gesamtquote, dienen. Die Partei will „einen gesetzlichen Rahmen schaffen, der je

nach Bedarf unterschiedliche Verfahren bei der Einwanderung ermöglicht, wie etwa die

Einwanderung aufgrund bestimmter Qualifikationen oder auch aufgrund eines konkreten

Arbeitsplatzangebots“  (ebd.:  9).  Das  von  der  Süssmuth-Kommission  eingebrachte,  im

Gesetzesentwurf vom August 2001 weitgehend übernommene Punktesystem sieht die Partei

als geeignetes Instrument für die Regelung des Arbeitsmarktzugangs.248 Volker Beck, Ver-

handlungsführer der Grünen im Vermittlungsausschuss sieht darin den „Kern des Zuwan-

derungsgesetzes“ (sueddeutsche.de, 5.12.2003249). Es wird als eine der wichtigsten Neue-

rungen des Gesetzes gesehen, und der Verzicht darauf sei nur verhandelbar, „wenn die

Union in allen anderen Bereichen zu Zugeständnissen bereit wäre“ (efms 2004,1).

Zu einer  Entbürokratisierung soll neben der Festlegung von Quoten (s.o.) führen, dass

„die positive  Zugangsentscheidung [der für Migration zuständigen Behörde] [...] auch

das Recht umfass[t], die angestrebte Erwerbstätigkeit auszuüben“, wobei sichergestellt

sein muss, „dass die Situation am Arbeitsmarkt [...] angemessen berücksichtigt wird“

(Bündnis 90/Die Grünen 2000: 9). Die Grünen lehnen  Rotationsmodelle grundsätzlich

ab und fordern stattdessen, dass „in der Neuregelung im Ausländergesetz der Vorrang

für dauerhafte Einwanderung verankert“ wird (ebd.: 10).250 

In der Familienzusammenführung fordert die Partei eine Öffnung der Regelungen zur

Familienzusammenführung hin  zu  einem  erweiterten  Familienbegriff.251 Der  Fa-

miliennachzug soll grundsätzlich nach einem Jahr des legalen Aufenthalts ermöglicht

werden, sofern der Aufenthalt voraussichtlich noch mindestens ein Jahr andauern wird.

„Da der Ausschluss von Arbeit und Ausbildung marginalisiert und Integration entgegen-

steht, ist nachgezogenen Ehegatten und minderjährigen Kindern der direkte Zugang zum

248 Die Verbindung zwischen den von den Grünen vorgeschlagenen flexiblen Teilquoten und dem Punkte-
system besteht darin, dass damit Kriterien geschaffen werden, um bestimmten Personen „ein Recht auf
Einwanderung“ zu geben. Der Vorteil des Punktesystems ist laut Claudia Roth, dass es „ein flexibles
System  ist,  [...]  [das]  auf  unterschiedliche  Kriterien  und  Bedürfnisse  abhebt“  (sueddeutsche.de,
21.5.2001: „Integrationspolitik ist Querschnittsaufgabe“).

249 „Drei  Türen in  der  deutschen Festung“.  Beck führt  weiter  aus:  „Über  verschiedene  Kriterien des
Punktesystems kann man genau und flexibel das  Qualifikationsprofil beschreiben, das für die natio-
nalen Bedürfnisse auf dem Arbeitsmarkt notwendig ist. Über die Festlegung einer jährlichen Quote be-
grenzt man den Zuzug wirksam“ (ebd.).

250 Damit stellen sie sich auch gegen das in Deutschland angewandte Green Card-Modell als Instrument
der  Deckung des Bedarfs an Arbeitskräften,  da es im Gegensatz  zur  US-Variante  nur  einen fünf-
jährigen Aufenthalt erlaubt (taz, 5.2.2001: „Green Card allein hilft nicht“).

251 Dies  betrifft  einerseits  “eingetragene  homosexuelle  Lebensgemeinschaften [...],  [unter  bestimmten
Umständen]  Verwandte  in  aufsteigender  Linie  (Eltern  und  Großeltern),  [...]  [aber  auch]  sonstige
Verwandte  [...]  [und]  volljährige  Kinder.“  Dabei  sind  jedoch  nur  bei  den  ersten  beiden  Per-
sonengruppen Rechtsansprüche vorgesehen (Bündnis 90/Die Grünen 2000: 12). 
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Arbeitsmarkt,  zu Ausbildung,  beruflicher  Beratung, Fortbildung und Umschulung zu

ermöglichen“ (Bündnis 90/Die Grünen 2000: 12). 

Beim Nachzugsalter für Kinder befürworten die Grünen eine Gleichstellung von Aus-

ländern aus Drittstaaten mit EU-Bürgern, indem die bei 16 Jahren liegende Grenze für den

Kindernachzug auf 21 Jahre erhöht wird. Daher wird der zu diesem Zeitpunkt vorliegende

Vorschlag der Kommission mit einer Grenze von 18 Jahren als in die richtige Richtung

gehend begrüßt (ebd.). Auf den Entwurf des BMI reagierten die Grünen dementsprechend

mit starker Kritik. Die Absenkung des Kindernachzugsalters auf zwölf Jahre wird abge-

lehnt. Dabei beziehen sich die Grünen auf die Altersgrenze selbst, und insbesondere auf

die damit verbundene Ungleichbehandlung zwischen Migrantengruppen aufgrund ihres

sozialen Status  (Bündnis 90/Die Grünen 2001b: 2, taz, 24.8.2001252). 

Im  Koalitionsentwurf  vom November  2001  konnten  die  Grünen  eine  Erhöhung des

Nachzugsalters auf 14 Jahre erreichen. Zudem erhalten Kinder über 14 Jahren das Recht

nachzuziehen,  wenn  ausreichende  deutsche  Sprachkenntnisse  vorhanden  sind

(AufenthG-E, 8.11.2001, § 32, sueddeutsche.de, 29.10.2001253). Die Erhöhung der Gren-

ze wurde zwar später wieder zurückgenommen, der Rechtsanspruch bei ausreichenden

Deutschkenntnissen jedoch nicht (AufenthG 20.6.2002, § 32).

Sprachkenntnisse spielen auch in den Vorschlägen der Grünen zur Integrationsförderung

eine zentrale Rolle. Neben der Anerkennung der Werte des Grundgesetzes sind sie die

Basis für Integration. Damit ist nicht Assimilierung, sondern der „beständige [...] Prozess

der Verständigung über die gemeinsamen Grundlagen und Regeln des Zusammenlebens“

gemeint  (Bündnis  90/Die  Grünen  2000:  16).  Dabei  müssen  „klaren  und  erfüllbaren

Erwartungen  klare  und  garantierte  Ansprüche  gegenüberstehen“,  um  das  Ziel  einer

„gleichberechtigte[n]  Teilhabe am ökonomischen, sozialen,  politischen und kulturellen

Leben“  zu  erreichen  (ebd.).  Die  Partei  betont  die  Gegenseitigkeit  von  Integrations-

prozessen, in die auch die deutsche  Mehrheitsbevölkerung eingebunden werden müsse

(ebd.: 15-16, Bündnis 90/Die Grünen 2003b: 1, Bündnis 90/Die Grünen 2001a: 5).

Um alle langfristig in Deutschland ansässigen Migrantengruppen in die Integrationsför-

derung einzubeziehen, soll die Abhängigkeit der Integrationschancen vom Aufenthaltstitel

aufgegeben werden. „Integrationsförderung muss [...]  unterstützende Angebote für alle

garantieren,  die  legal  und  mit  langfristiger  Aufenthaltsperspektive nach  Deutschland

kommen“ (ebd.). Vergleichbare Problemlagen sollen den Aufenthaltstitel als Kriterium

252 „Die Mängel des Schily-Papiers“. 
253 „Schily lenkt beim Ausländerrecht ein“.
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für die Auswahl des entsprechenden Angebots ablösen (ebd.), eine Differenzierung sollte

nach unterschiedlichem Bildungsstand geschehen (Bündnis 90/Die Grünen 2003a: 1).

Zur Sicherstellung der Teilnahme an Integrationsmaßnahmen sollen Anreize „in Form

von aufenthalts- und arbeitsgenehmigungsrechtlichen Zugangserleichterungen“ geschaf-

fen werden (efms 2000,12). Sanktionen bei Nichtteilnahme werden abgelehnt.254 Neben

Neuzuwanderern und Kindern aus  Migrantenfamilien sollen auch „für die hier schon

lebenden MigrantInnen, gerade für die zweite und dritte Generation [...] [durch] eine

Bildungs-  und  Qualifizierungsoffensive“  Integrationschancen  geschaffen  werden

(Bündnis 90/Die Grünen 2001a: 5). Die Grünen streben umfassende politische Betei-

ligungsrechte an, die sie als notwendig zur Integration von Migranten in die deutsche

Gesellschaft  erachten.  „Dazu  gehören  das  Wahlrecht  und  die  Einbeziehung  von

Vereinen in die Meinungsbildung und Gesetzgebung“ (ebd.: 6).255

Die Reaktionen von Bündnis 90/Die Grünen auf die integrationspolitischen Vorschläge

des  BMI-Entwurfs  waren  weitgehend  positiv.  So  stünden  „beim  Spracherwerb  [...]

Anreize  und  nicht  Sanktionen  im  Vordergrund“  (taz,  4.8.2001256)  und  „der  Rechts-

anspruch auf Sprach- und Integrationskurse für dauerhaft hier lebende Migranten [sei]

[...] positiv zu bewerten“ (taz, 14.8.2001257).258 In den weiteren Verhandlungen mit der

Union zum Zuwanderungsgesetz bestanden die Grünen darauf, den Fokus auf Anreize

statt Sanktionen zu legen, sowie eine Beteiligung der Zuwanderer an der Finanzierung

der Integrationskurse nur insoweit vorzusehen, wie dies ihre wirtschaftlichen Möglich-

keiten nicht überfordert (Bündnis 90/Die Grünen 2004: 1).

Regierungsparteien im Bundestag – SPD

Auch die SPD-Fraktion spricht sich in ihrem Zuwanderungskonzept für eine Vereinfa-

chung des Systems der Aufenthaltstitel aus. Dabei entsprechen die Vorschläge des Eck-

punktepapiers denen des Entwurfs des BMI, in dem zwischen einem Aufenthaltstitel

254 Die Ausländerbeauftragte der Bundesregierung, Marieluise Beck hält diesbezügliche Forderungen der
Union „mit Blick auf die Rechtslage für unrealistisch, da für einen Großteil der Zuwanderer keine
Zwangsmaßnahmen möglich seien. [...] [Zudem könne] kein Druck ausgeübt werden [...], solange nicht
ausreichende Angebote vorhanden seien“ (efms 2001,4), siehe dazu auch Davy (2002: 179).

255 „Nur wer sein Lebensumfeld aktiv mitgestalten kann, kann Identifikation entwickeln“ (Bündnis 90/Die
Grünen 2001a: 5).

256 „Otto Schily gibt jedem Zucker“.
257 „Die Mängel des Schily-Papiers“.
258 Kritik gab es seitens der Grünen wiederum in Bezug auf früher Geduldete, denen der Gesetzesentwurf

keine Integration in die Gesellschaft ermögliche (Bündnis 90/Die Grünen 2001b: 2).
Zu kritisieren ist laut Ralf  Fücks insbesondere, dass „dem Vorschlag,  hier lebenden ausländischen
Jugendlichen unabhängig von ihrem aufenthaltsrechtlichen Status den Zugang zu schulischer und be-
ruflicher Bildung zu öffnen“, nicht gefolgt wurde (taz, 14.8.2001: „Die Mängel des Schily-Papiers“).
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zum  unbefristeten  und  einem  zum  befristeten  Aufenthalt  unterschieden  wird  (SPD-

Bundestagsfraktion 2001: 10, 63).259 

Die Anwerbung von Hochqualifizierten wird von der SPD-Fraktion ausdrücklich unter-

stützt.  Laut Eckpunktepapier kann aber „von einem allgemeinen  Arbeitskräftemangel

[...]  angesichts  der  Arbeitslosigkeit  gegenwärtig keine  Rede sein“  (SPD-Bundestags-

fraktion 2001: 3). Bestehende Lücken sollen durch die „bedarfsgerechte Weiterbildung

Arbeitsloser und verstärkte Erwerbstätigkeit  von Frauen und älteren Menschen kom-

pensiert werden“ (ebd.). Es wird jedoch angenommen, dass „ab dem Jahr 2010 die Zu-

wanderung  jüngerer  und  gut  ausgebildeter  Menschen  notwendig  sein“  wird  (ebd.).

Gleichwohl wird bereits jetzt die Einführung eines flexiblen Systems zur Steuerung der

Zuwanderung von Fachkräften befürwortet, um das „Konzept in einzelnen Schritten um-

setzen [zu können], beginnend etwa mit einer kleineren Zahl von Zuwanderinnen und

Zuwanderern“ (ebd.).  Zur Steuerung schlägt das Papier vor,  entsprechende Bewerber

mit Hilfe eines Punktesystems auf der Basis von jährlichen Obergrenzen auszuwählen.

Dabei sollen „insbesondere Ausbildung, Berufserfahrung, Alter und Sprachkenntnisse“,

aber  auch  besondere  Bezüge  zu  Deutschland,  konkrete  Arbeitsplatzangebote oder

finanzielle Mittel zur Unternehmensgründung  berücksichtigt werden (ebd.: 4). 

Neben dieser auf dauerhaften Aufenthalt angelegte Zuwanderung von Fachkräften soll

für  niedrigqualifizierte ausländische  Arbeitnehmer  die  Möglichkeit  erhalten  bleiben,

„z.B.  als  Saisonarbeitskraft [...]  befristet  zur  Arbeitsaufnahme nach  Deutschland  zu

kommen“ (ebd.). 

Aufgrund der positiven  Integrationswirkung von  Familienstrukturen sollen Zuwanderer

ihre Familien mitbringen dürfen (ebd.:  4).  Ein rascher Nachzug von Ehepartnern und

minderjährigen Kindern wird „im Interesse einer wirksamen Integration“ befürwortet. Da-

bei geht die Fraktion „davon aus, dass an die nachziehenden Familienangehörigen zukünf-

tig erhöhte Integrationsanforderungen gestellt werden“ (ebd.: 7). Das Höchstalter für einen

Anspruch von Kindern auf Familiennachzug soll auf 18 Jahre festgesetzt werden, wobei

dennoch zur Erhöhung der Integrationschancen ein möglichst früher Nachzug befürwortet

wird.  Dies  soll  durch  „Aufklärung  und  Beratung“  erreicht  werden.  Auch  weiteren

Verwandten soll in Härtefällen ein Nachzug ermöglicht werden (ebd.: 12, 66-67).

259 Als unbefristete Einwanderer werden Aussiedler, zuziehende Ehegatten und Kinder von bereits an-
sässigen Einwanderern, Asylberechtigte, jüdische Kontingentflüchtlinge, EU-Bürger, Einwanderer aus
ökonomischen Gründen und GFK-Flüchtlinge begriffen. Als Zuwanderer, die sich nur zeitlich befristet
in Deutschland aufhalten, sieht die SPD-Fraktion Werkvertrags-, Saison- und Gastarbeitnehmer, Fach-
kräfte für spezielle Bereiche aus Nicht-EU-Staaten, Studenten und Au-Pairs, Bürgerkriegsflüchtlinge
und Asylbewerber an (SPD-Bundestagsfraktion 2001: 43).
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Der Integration ist das Hauptaugenmerk des Eckpunktepapiers gewidmet.260 Integration

wird als „wechselseitiger Prozess der Annäherung“ verstanden, der das Ziel hat, „Zu-

wanderinnen und Zuwanderern [...] die gleichberechtigte Teilhabe am ökonomischen,

sozialen, politischen und kulturellen Leben“ zu eröffnen. Ziel ist dabei auf Dauer der

Erwerb der Staatsbürgerschaft (ebd.: 6-7). Säulen der Integrationsförderung sind „Spra-

che, schulische und berufliche Qualifizierung, Wertevermittlung und Integration in des

Gemeinwesen [sowie] soziale Beratung und Begleitung“ (ebd.: 6).

In Bezug auf die Integrationsförderung wird grundsätzlich unterschieden zwischen Zu-

wanderern  mit  zeitlich  befristetem und  mit  dauerhaftem Aufenthalt.  Ersteren  sollen

„Hilfen zur Lebensbewältigung [...] [angeboten werden, die] die Verwirklichung grund-

legender  Persönlichkeitsrechte sichern“ (ebd.: 44). Hauptziel des Konzeptes ist jedoch

die Integration der dauerhaften Einwanderer, wobei sowohl neue als auch bereits an-

sässige Einwanderer einbezogen werden sollen (ebd.). Dabei sollte der Zugang zu be-

stimmten Integrationsmaßnahmen nicht vom rechtlichen Status, sondern von den jewei-

ligen rechtlichen und individuellen Voraussetzungen und Lebenslagen abhängen (ebd.:

46). Die beiderseitigen Pflichten von Staat und Einwanderer sollen gesetzlich festgelegt

werden,  wobei  individuelle  Integrationsvereinbarungen, die die Rechte und Pflichten

regeln, als Instrument der Integration dienen sollen. Voraussetzung dafür, eine obliga-

torische Teilnahme vorzusehen, sei die Bereitstellung ausreichender Angebote. Durch

Beratung und Anreize soll  die Bereitschaft zur Teilnahme gefördert werden. Anreize

sollten etwa in einem schnelleren Zugang zum Arbeitsmarkt, einer früheren Aufenthalts-

verfestigung oder  erleichterten  Einbürgerung  bestehen  (ebd.:  47).  Zudem  soll  der

Kindernachzug von der verbindlichen Anmeldung zu einem  Sprachkurs abhängig ge-

macht werden können. „Sanktionen bei fehlender Beteiligung sind nur auf Anspruchs-

berechtigte im Rahmen geltender Leistungsgesetze anwendbar“ (ebd.). 

An der Finanzierung der Kurse sollen die Teilnehmer im Rahmen ihrer Möglichkeiten

beteiligt werden können, wobei ein Teil der  Kursgebühren nach erfolgreicher Beendi-

gung zurückerstattet werden könne, um einen weiteren Anreiz zur erfolgreichen Absol-

vierung der Kurse zu schaffen (ebd.: 47-48).

260 Dies wird besonders deutlich in Punkt 10 des Papiers:  „Wir  wollen ein Jahrzehnt  der  Integration
starten“ (SPD-Bundestagsfraktion: 6).
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CDU/CSU-Mehrheit im Bundesrat

Die Unionsparteien sprechen sich in ihrem gemeinsamen Positionspapier dafür aus, „das

bisherige  Nebeneinander unterschiedlicher  Zuwanderungstatbestände zu beenden und

ein Gesamtkonzept zu entwickeln“ (CDU/CSU 2001: 2). In Bezug auf die rechtliche

Regelung unterschiedlicher Aufenthaltstitel machen weder der Bericht der Müller-Kom-

mission noch die Positionspapiere von CSU und CDU/CSU genauere Angaben. Abge-

sehen von der Forderung nach Erhalt der Duldung wird in den Änderungsanträgen der

CDU/CSU die Reform der Struktur der Aufenthaltstitel nicht in Frage gestellt.261

Im Bereich der Arbeitsmigration lassen sich einerseits Differenzen zwischen den beiden

Unionsparteien, andererseits ein Meinungswechsel der Unionsparteien feststellen. Nach

den Ergebnissen der Zuwanderungskommission der CDU soll  „Zuwanderung überall

dort  [...]  ermöglich[t  werden],  wo ein  echtes  Arbeitsmarktbedürfnis besteht  und nur

durch  Zuwanderung  der  Eintritt  von  Wohlstandsverlusten  vermieden  werden  kann“

(CDU-Bundesausschuss 2001: 5). Ein echtes Arbeitsmarktbedürfnis „setzt voraus, dass

keine  einheimischen  Arbeitnehmer  zur  Besetzung  einer  in  Aussicht  genommenen

Arbeitsstelle  zur  Verfügung  stehen“  (ebd.:  6).  Dabei  sei  eine  Differenzierung  nach

Qualifikationsniveau erforderlich (ebd. 16). 

Im Bereich der gering qualifizierten Tätigkeiten sieht die CDU grundsätzlich keinen Be-

darf  an  ausländischen  Arbeitskräften.  Vorrangig  sollen  durch  die  Ausgestaltung  der

Transfersysteme in  Deutschland  lebende  Arbeitslose  zur  Arbeitsaufnahme  animiert

werden. Bestehen dennoch Engpässe fort, sollen diese durch befristete Arbeitsverträge

mit Zuwanderern ausgefüllt werden (ebd.: 6). 

In Bezug auf qualifizierte Tätigkeiten soll nach dem Konzept der CDU Zuwanderung

ermöglicht  werden,  wobei  verstärkte  Aus-  und  Weiterbildungsanstrengungen für  in

Deutschland  vorhandenes  Erwerbspersonenpotential einer  Zuwanderung  von  Fach-

kräften vorzuziehen seien.262 Die Einwanderung qualifizierter Arbeitskräfte soll daher

nachrangig erfolgen und mit Hilfe flexibler Kontingente gesteuert werden (ebd.: 6-7).

261 Lediglich eine Ausnahme davon ist  dem Verfasser  bekannt.  Die Konferenz der  Innensprecher  der
Unionsfraktionen  von Bund  und  Länder  kritisierte  im April  2003  die  Abschaffung differenzierter
Aufenthaltstitel;  „auch ein neues Zuwanderungsgesetz  [müsse]  ein abgestuftes System von Aufent-
haltstiteln entsprechend dem jeweiligen Aufenthaltszweck enthalten“ (CDU-Landesgruppe Nordrhein-
Westfalen 2003: 2). Diese Forderung war jedoch nicht in den Änderungsanträgen der CDU/CSU-Frak-
tion  vom Februar  2002  und  Mai  2003  enthalten  (BT-Drs.  14/8414,  28.2.2002,  BT-Drs.  15/955,
7.5.2003). 

262 Zudem sollten weitere  Möglichkeiten zur besseren Ausnutzung des  Erwerbspersonenpotentials wie
etwa  Verlängerung  der  Wochen-  und  Lebensarbeitszeit,  Erhöhung  der  Produktivität  etc.  genutzt
werden (CDU-Bundesausschuss 2001: 6).
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Zur Auswahl geeigneter Fachkräfte schlägt die CDU ein Punktesystem vor, „das nach

Alter,  Schulausbildung,  Beruf,  Sprachkenntnissen,  Berufserfahrung,  garantiertem  Be-

rufsangebot, bisheriger  Berufstätigkeit in Deutschland und persönlicher Eignung diffe-

renziert“ (ebd.: 16). Zunächst sollen befristete  Arbeits- und Aufenthaltserlaubnisse er-

teilt  werden,  jedoch mit  der  Perspektive einer  Verfestigung. Im Bereich der  qualifi-

zierten Arbeitskräfte waren sich die Unionsparteien uneinig. Laut CSU-Zuwanderungs-

papier  sollen hier keine zusätzlichen  Zuwanderungsmöglichkeiten geschaffen werden

(CSU-Parteivorstand: 3).  Das gemeinsam verabschiedete Positionspapier der Unions-

parteien hält jedoch am Punktesystem zur Auswahl geeigneter Zuwanderer auf der Basis

jährlich festgesetzter Quoten fest (CDU/CSU 2001: 5). 

Die als notwendig erachtete Einwanderung von Höchstqualifizierten soll mit Hilfe von

großzügigen Sonderregelungen für diese Gruppe attraktiv gemacht werden. Die Rege-

lungen in der Green Card-Verordnung reichten dabei nicht aus (ebd.).263 Auch die CSU

geht  von  einem Bedarf  an  Einwanderung von  hochqualifizierten  Spitzenkräften aus

(CSU-Parteivorstand: 3). 

In der weiteren Diskussion um das Zuwanderungsgesetz lehnten die Unionsparteien die

Vorschläge der Koalition zur Zuwanderung in den Arbeitsmarkt ab. Dabei wurde neben

der Aufhebung des Anwerbestopps insbesondere das Auswahlverfahren für den Zuzug

qualifizierter Arbeitskräfte kritisiert.  Da bis 2010/2015 keine generelle Zuwanderung

von Fachkräften benötigt  werde und da die Osterweiterung der EU dazu führe, dass

viele  zusätzliche  Arbeitskräfte  zur  Verfügung  stünden,  sei  ein  Verfahren,  das  Aus-

ländern erlaubt, sich „ohne konkretes Arbeitsplatzangebot auf Dauer in Deutschland nie-

derzulassen“,  abzulehnen (CDU 2002b: 2,  CDU 2002a: 1).  Die Bestimmungen zum

Auswahlverfahren  sollten  daher  ersatzlos gestrichen  werden  (BT-Drs.  14/8414,

28.2.2002: 14 (Nr. 13)).

Die  CDU  erkennt  die  Aufnahme  von  nachziehenden  Familienangehörigen  als

verfassungsmäßiges Gebot (Art. 6 GG) an. Dabei sei nach Verwandtschaftsgrad und In-

tegrationsperspektive der  Nachziehenden  zu  differenzieren  (CDU-Bundesausschuss

2001: 5). „Hinsichtlich des  Gesamtumfangs ist davon auszugehen, dass das Maß des

gegenwärtig  stattfindenden  Familiennachzugs  von  Drittstaatlern nicht  ausgeweitet

werden,  und  damit  auf  die  Kernfamilien beschränkt  werden  soll“  (ebd.:  14).  Unbe-

schadet des verfassungsrechtlichen Anspruchs müssten beim Familiennachzug ggf. auch

263 Es wird die Gewährung einer Daueraufenthaltsperspektive und ein großzügig geregelter Familiennach-
zug gefordert.



Simon Musekamp: Deutsche Migrationspolitik im Prozess der Europäisierung des Politikfeldes 109

Wartezeiten in Kauf genommen werden (ebd.: 15). Zur Sicherstellung einer verbesserten

Integrationsperspektive  soll  das  Nachzugsalter  für  Kinder  in  der  Regel  auf  sechs,

höchstens zehn Jahre gesenkt werden.264 Für sonstige Verwandte soll nur in Ausnahme-

fällen, d.h. „beim Vorliegen einer besonderen Härte“, ein Nachzug möglich sein (ebd.:

15).  Privilegiert  werden  soll  (a)  der  Nachzug  zu  Deutschen,  (b)  von  Familien-

angehörigen aus künftigen EU-Staaten sowie (c) von Ehegatten und sonstigen Verwand-

ten bei bestehenden Deutschkenntnissen gegenüber Personen ohne diese Kenntnisse.265 

Im weiteren Verlauf des Streits um das Zuwanderungsgesetz stellt die CDU klar, dass

nach ihrer Ansicht ein Familiennachzug nur bei Vorliegen eines voraussichtlich dau-

erhaften  Aufenthaltes  und  einer  „positive[n]  Integrationsprognose“  angemessen  sei

(CDU  2002a:  3  (Nr.  8)).  Die  Erteilung  einer  Niederlassungserlaubnis  an  Familien-

angehörige  solle  an  ausreichende anstatt  einfache Kenntnisse deutscher  Sprache  ge-

bunden werden (ebd.). Die Forderung nach einem Kindernachzugsalter von zehn Jahren

wird  aufrechterhalten  und das  in  den Koalitionsentwurf  aufgenommene Anrecht  auf

Nachzug  von  minderjährigen  Kindern  oberhalb  der  Altersgrenze  bei  ausreichenden

Sprachkenntnissen abgelehnt (BT-Drs. 14/8414, 28.2.2002: 18 (Nr. 29)).  

Beide Unionsparteien erkennen Defizite in der Integration von Ausländern in die deutsche

Gesellschaft und halten Verbesserungen für geboten (CSU-Parteivorstand 2001: 6, CDU-

Bundesausschuss  2001:  21).  Abgesehen  von  der  Forderung  der  Anerkennung  einer

deutschen Leitkultur (CSU-Parteivorstand 2001: 7) und den expliziten Forderungen nach

der  Akzeptanz  der  „Werteordnung der  christlich-abendländischen  Kultur,  die  von

Christentum, Judentum, antiker Philosophie, Humanismus, römischem Recht und Auf-

klärung geprägt wurde“ (CDU-Bundesausschuss 2001: 20) unterscheidet sich das in den

Unionsdokumenten dargelegte Verständnis von Integration nicht wesentlich von denen

des BMI-Vorschlags (Hailbronner 2001: 19). Inhalte der Integrationskurse sollen, neben

dem Erlernen der  deutschen Sprache,  die Vermittlung der  „Grundzüge der  deutschen

Rechtsordnung, der deutschen Geschichte und der deutschen Kultur [...] [und das Angebot

von] Hilfestellungen bei der gesellschaftlichen und beruflichen Orientierung“ sein (CDU-

Bundesausschuss 2001: 21). Auch für die Union ist Integration ein „zweiseitiger Prozess“

(CDU-Bundesausschuss 2001: 20) und „erfordert Anstrengungen von allen“ (CSU-Partei-

vorstand 2001: 6). Gleichwohl seien „vor allem die Zuwanderer [...] verpflichtet, sich

264 Im gemeinsamen Positionspapier der Unionsparteien wird von einer Senkung „auf künftig 10 Jahre
oder jünger“ gesprochen (CDU/CSU 2001: 4).

265 Das Konzept fordert nicht explizit Kontingente für den Familiennachzug. Die Privilegierung bestimm-
ter Personengruppen gegenüber anderen deutet jedoch auf eine Quotenregelung hin.
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aktiv  um die  Einordnung und Teilnahme am Zusammenleben  in  der  Bundesrepublik

Deutschland zu bemühen“ (CDU/CSU 2001: 5). 

Unterschiede zu den Integrationskonzepten anderer Parteien treten insbesondere darin

zu Tage, dass schärfere Sanktionen gefordert werden. Für Personen, die mit der Per-

spektive eines dauerhaften Aufenthalts nach Deutschland zuwandern, soll die Teilnahme

an  Integrationskursen  grundsätzlich  obligatorisch  sein.  Bereits  langjährig  ansässigen

Ausländern soll eine Teilnahme fakultativ ermöglicht werden. Für Personen aus dieser

Gruppe, die soziale Transferleistungen beziehen, müsse der Besuch jedoch obligatorisch

sein (CDU-Bundesausschuss 2001:  21-22).266 Anreize bestehen darin,  dass,  „wer die

Kurse absolviert, [...] durch eine Verbesserung seiner Aufenthalts- und Arbeitssituation

belohnt  werden“ soll  (CDU/CSU 2001:  5).  Nichtteilnahme soll  dagegen  durch  eine

„Verschlechterung der  Aufenthaltssituation oder [den] Verlust des Anspruchs auf so-

ziale Transferleistungen“ sanktioniert werden (ebd: 5-6). Das CDU-Papier erwägt zu-

dem die Möglichkeit, Geldstrafen zu verhängen (CDU-Bundesausschuss 2001: 22).267

4.2. Durchsetzungschancen sowie Verhaltenserwartung auf europäischer Ebene

Struktur der Aufenthaltstitel

Einer Vereinfachung des bestehenden Systems der Aufenthaltstitel  steht  keine Partei

blockierend  entgegen,  wenn  auch  die  Union  zwischenzeitlich  den  Erhalt  des  be-

stehenden Systems gefordert hatte. Die vom BMI vorgeschlagene Form der Vereinfa-

chung ist jedoch strittig, da sie für viele Ausländer Verschlechterungen beinhaltet. So

konnten die Grünen im Koalitionsentwurf Verbesserungen für bereits seit längerer Zeit

ansässige Ausländer durchsetzen. Diskrepanzen zwischen dem Koalitionsentwurf und

den Vorstellungen der Union zeigen sich in der Abgrenzung der Personengruppe, für die

eine Niederlassungserlaubnis vorgesehen ist. So stellen die Integrationsanforderungen,

266 In ihren Änderungsanträgen vom 7.5.2003 fordert die Union eine generelle  Teilnahmeverpflichtung
für  bereits  seit  langem  ansässige  Ausländer  mit  fehlenden  deutschen  Sprachkenntnisse  (BT-Drs.
15/955: 21-22 (Nr. 46 a)). Der Änderungsantrag bezieht sich auf § 44 (AufenthG), in dem die Be-
rechtigung zur Teilnahme an einem Integrationskurs geregelt wird. Der Kreis der Berechtigten wird
durch den Antrag ausgeweitet auf Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis  besitzen (anstatt  erstmals
erhalten (AufenthG, 20.6.2002)). Dies muss in Verbindung gesehen werden mit der Bestimmung in §
45, nach der Personen, die Anspruch auf einen Integrationskurs haben, zu diesem verpflichtet sind,
„wenn [sie] [...] sich nicht auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen können (§ 45 AufenthG,
20.6.2002). 

267 Das Papier schlägt darüber hinaus eine Vielzahl von Maßnahmen und Angeboten zur Verbesserung
der Integration in Einzelbereichen, wie Sprache, Kinder und Jugendliche, Schule und Bildung u.a. vor,
die hier nicht im Einzelnen dargelegt werden können (vgl. CDU-Bundesausschuss 2001: 23-28).



Simon Musekamp: Deutsche Migrationspolitik im Prozess der Europäisierung des Politikfeldes 111

welche die Unionsparteien einführen wollen, eine Einschränkung insbesondere für viele

bereits länger in Deutschland ansässige Ausländer dar. Dies würde die diesbezüglichen

Verhandlungserfolge der Grünen teilweise zurücknehmen.

Da Schilys Präferenzen eine mittlere Position zwischen Bündnis 90/Die Grünen und

CDU/CSU darstellen und dieser Aspekt zudem keine hohe Relevanz für den Erfolg der

Verhandlungen genießt, besteht für ihn nur wenig Anlass, auf EU-Ebene zur Festlegung

seiner Präferenzen aktiv zu werden. Eine detaillierte EU-weite Regelung der verschie-

denen  Aufenthaltstitel  für  Drittstaatsangehörige ist  zudem  jenseits  der  EU-Kompe-

tenzen. Daher kann es Schily bei einem möglichen Versuch, seine Präferenzen auf EU-

Ebene  durchzusetzen,  ohnehin  lediglich  um  Einzelaspekte gehen.  Gleichzeitig  kann

auch in diesem Fall erwartet werden, dass Schily durchaus in die Defensive gerät. Es be-

steht die Gefahr, dass die Vorschläge der EU-Kommission oder anderer Mitgliedstaaten

zur Angleichung der Rechte unterschiedlicher Migrantengruppen sowohl zueinander als

auch an EU-Bürger oder eigene Staatsbürger sich stark von den Präferenzen des BMI

unterscheiden. Damit wäre die mit der Neuregelung der Aufenthaltstitel einhergehende

Zuerkennung gewisser Rechte an bestimmte Migrantengruppen gefährdet.

In diesem Fall ist daher der Versuch des Bundesinnenministers zu erwarten, weiterge-

hende Vorschläge abzumildern bzw. abzuwehren.

Arbeitsmigration

Im Bereich der Arbeitsmigration war der Zuzug von Hochqualifizierten nach der De-

batte um die Green Card relativ unstrittig. Die Regelungen zur Behebung allgemeiner

Engpässe,  die  insbesondere  im  Bereich  gering  qualifizierter (Saison-)  Arbeit  zum

Tragen  kommen,  wurden  ebenfalls  nicht  in  Frage  gestellt.268 Heftig  umstritten  war

dagegen die Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte nach dem vorgeschlagenen Aus-

wahlverfahren. Dieses lehnten CDU und CSU im gesamten Verhandlungsprozess trotz

ihrer anfangs ähnlichen Erwägungen strikt ab. Für die Grünen war die Zuwanderung

nach dem Punktesystem dagegen ein Herzstück des Zuwanderungsgesetzes, das sie ve-

hement verteidigten. Auch wenn bereits im BMI-Entwurf sowie im Eckpunktepapier die

Einführung vorgesehen war, scheint für die SPD-Fraktion und Otto Schily der Erhalt der

268 Zwar gibt es grundsätzliche Kritik seitens der Grünen aufgrund ihrer Präferenz für dauerhafte Zu-
wanderung und seitens der CDU/CSU aufgrund der Befürwortung einer besseren Ausschöpfung des
inländischen Erwerbspersonenpotenzials, dies führte jedoch nicht zu einer generellen Ablehnung der
vorgeschlagenen Regelungen.
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Regelung später keine so hohe Priorität mehr gehabt zu haben, dass man dadurch ein

Scheitern des gesamten Gesetzeswerks in Kauf genommen hätte (vgl. Zeit, 4/2004269). 

Angesichts des ambivalenten Verhältnisses des Bundesinnenministers zum Auswahlverfah-

ren erscheint die innenpolitische Konfliktlage für Schily sogar recht komfortabel, da er zwi-

schen beiden Seiten vermitteln könnte und eine Unterstützung oder Ablehnung des Systems

vom Entgegenkommen des jeweiligen Gegenübers abhängig machen könnte. Daher ist zu

erwarten, dass er auf EU-Ebene Festlegungen sowohl in die eine als auch in die andere

Richtung ablehnen und auf größtmögliche mitgliedstaatliche Kompetenzen dringen wird.

Dies sollte auf EU-Ebene auch durchaus machbar sein. So unterscheidet sich die Aus-

gangslage in den verschiedenen EU-Staaten,  insbesondere was die Arbeitslosenquote

betrifft,  deutlich,  weshalb eher keine bindenden Regelungen zur Arbeitsmigration zu

erwarten sind. Ob der Zugang zum Arbeitsmarkt überhaupt in die Kompetenz der EU

fällt, ist durchaus umstritten, und die Zuständigkeit der Länder in Teilen dieses Politik-

bereichs  schränkt  aufgrund  ihrer  Mitwirkungsrechte auf  EU-Ebene  die  Handlungs-

fähigkeit Schilys gegen deren Präferenzen weiter ein.

Familienzusammenführung

Innenpolitisch ist eine Erweiterung des Familienbegriffs, wie sie die Grünen fordern,

nicht  durchsetzbar.  Auch eine Quotierung des Nachzugs oder die Einschränkung auf

dauerhaft  in  Deutschland  ansässige  Einwanderer,  wie  von  den  Unionsparteien  ins

Gespräch gebracht,  war ebenfalls  niemals  entscheidend für  eine Einigung.  In  diesen

Punkten  besteht  daher  keine innenpolitische  Blockade,  die den Bundesinnenminister

veranlassen könnte, seine Präferenzen diesbezüglich über die EU-Ebene durchzusetzen.

Strittiger ist das Nachzugsalter für Kinder. Otto Schily repräsentiert dabei innerstaatlich

eine mittlere Linie. Er hatte das Nachzugsalter für Kinder, abgesehen von Fällen von Zu-

wanderung aufgrund von internationalem Recht, nationalen Interessen und der Einreise im

Familienverband, auf zwölf Jahre senken wollen.  Durch die Erhöhung der Nachzugs-

grenze auf 14 Jahre und das Anrecht für minderjährige Kinder mit Sprachkenntnissen hat

sich der Innenminister nicht unerheblich auf die Grünen, die eine weiter gehende Liberali-

sierung befürwortet hatten,  zubewegt. Die Unionsparteien streben eine Absenkung auf

sechs bis höchstens zehn Jahre für den Kindernachzug an und lehnen ein darüber hinaus-

269 „Ein Reförmchen“. Eine eher niedrige Priorität legen auch die Äußerungen Schilys aus der ersten rot-
grünen Legislaturperiode nahe, in denen er einen Bedarf an Zuwanderung zurückwies.
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gehendes  Anrecht auf Nachzug, auch abhängig von Sprachkenntnissen, ab. Ermessens-

regelungen seien jedoch insbesondere bei bestehenden Sprachkenntnissen möglich.270

Schily könnte innerstaatlich seine mittlere Position dazu nutzen, die beiden Extremposi-

tionen gegeneinander auszuspielen, um so ein Ergebnis zu erreichen, das seinen Präfe-

renzen  weitgehend  entspricht.271 Da  das  Nachzugsalter  für  Kinder  einer  der  Haupt-

blockadepunkte war,  könnte sich für  Schily eine Europäisierung der Frage zur  Neu-

tralisierung von innerstaatlich offenen Konfliktpunkten anbieten. 

Allerdings zeigt sich mit Blick auf die Regelungen in den anderen EU-Staaten und die

Vorschläge der Kommission, dass eine gegenseitige Selbstbindung auf der Basis der

Präferenzen Schilys kaum denkbar ist.  Vielmehr besteht für Schily die Gefahr, seine

Präferenzen auf EU-Ebene hart verteidigen zu müssen. 

Integration

Dissens  zwischen  den  Parteien  besteht  insbesondere  darin,  in  welchem  Verhältnis

Anreize  und  Sanktionen  für  die  Sicherstellung der  Teilnahme an  Integrationskursen

angewandt werden sollten und wer zur Teilnahme verpflichtet werden kann.

Der  Entwurf  von Otto Schily gewährt  aufenthaltsrechtliche Anreize,  indem die Zuer-

kennung eines dauerhaften Aufenthaltsstatus sowie eine mögliche Fristverkürzung bei der

Einbürgerung von der Absolvierung des Kurses abhängig gemacht werden. Sanktionen

bestehen darin, dass die Teilnahme bei der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis berück-

sichtigt wird. Anspruch auf die Kursteilnahme haben alle dauerhaft in Deutschland leben-

den Ausländer. Eine Verpflichtung besteht bei fehlenden Sprachkenntnisse und einem erst

seit fünf Jahren bestehenden Aufenthalt. Die Grünen und die SPD-Fraktion stellten sich

hinter dieses Konzept, da der Fokus auf Anreizen anstatt Sanktionen liegt.

In Bezug auf die Anreize sind die Vorstellungen der CDU/CSU durchaus deckungs-

gleich mit denen der anderen Parteien, während die Verpflichtung zur Teilnahme auf

weitere Personengruppen (Bezieher von Sozialleistungen) ausgedehnt werden soll. Zu-

dem sind die vorgeschlagenen Sanktionen bei Nichtteilnahme deutlich schärfer, da eine

270 Die kritisierte Ungleichbehandlung unterschiedlicher Zuwanderergruppen ist in der Diskussion um den
Kindernachzug kein eigenständiger Konfliktpunkt. Sie beruht auf der allgemeinen Senkung des Nach-
zugsalters bei gleichzeitig bestehendem Konsens, dass ein attraktives Angebot an Hochqualifizierte
auch den Nachzug minderjähriger Kinder  beinhalten müsse und hängt damit von der Entscheidung
über das Nachzugsalter ab. 

271 Ein Beispiel hierfür ist die neuerliche Rückführung des Nachzugsalters auf von 14 auf zwölf Jahre vor
der  ersten  Abstimmung  im  Bundestag  2002,  wenn  auch  dadurch  die  erhoffte  Zustimmung  der
CDU/CSU nicht erreicht werden konnte.
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Verschlechterung  des  Aufenthaltsstatus,  der  Verlust  von  Ansprüchen  auf  Sozial-

leistungen sowie Geldstrafen ins Auge gefasst werden.

Die  vorgeschlagenen  Maßnahmen zur  Sicherstellung  der  Teilnahme an  Integrations-

maßnahmen  waren  in  den  Verhandlungen  zum  Zuwanderungsgesetz  zwischen  den

Parteien durchaus relevant, weshalb die Strategie der Europäisierung durch Schily denk-

bar wäre. Eine Festlegung von für in allen Mitgliedstaaten obligatorischen Integrations-

angeboten auf EU-Ebene erscheint allerdings wenig wahrscheinlich, da dies einen sehr

weit  reichenden  Eingriff  in  die  nationalstaatlichen  Regelungsbefugnisse darstellen

würde. Daher ist lediglich eine Beschränkung der staatlichen Möglichkeiten, Sanktionen

gegen Migranten zu verhängen,  auf  EU-Ebene denkbar.  Dabei  würde für  Schily die

Grenze genau da verlaufen, wo sie auch der Entwurf des BMI zieht. 

Auch hier  ist  fraglich,  inwieweit  Schily seine  Präferenzen  überhaupt  auf  EU-Ebene

realisieren kann. Andere Staaten haben deutlich liberalere Regelungen zur Integrations-

förderung, und das Verständnis, nach dem  vor  der Erteilung oder Verbesserung eines

Aufenthaltsstatus umfangreiche Integrationsleistungen zu erbringen seien, ist eher die

Ausnahme (vgl. Groenendijk 2004).

4.3. Verhandlungen auf europäischer Ebene und Verhalten der Bundesregierung

Für die Regelung der Einreise und des Aufenthalts von Drittstaatsangehörigen außerhalb

der  humanitären  Aufnahme wurden  auf  europäischer  Ebene  mehrere  relevante  Vor-

schläge  für  Rechtsakte  vorgelegt.  Die  Analyse  stützt  sich  im  Wesentlichen  auf  die

Verhandlungen zur  Richtlinie des  Rates betreffend den Status der langfristig aufent-

haltsberechtigten  Drittstaatsangehörigen272,  zur  Richtlinie  des  Rates  betreffend  das

Recht auf Familienzusammenführung273 sowie zum  Vorschlag für eine Richtlinie des

Rates über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsange-

hörigen zur Ausübung einer unselbständigen Tätigkeit274. 

272 Die Richtlinie wurde am 25.11.2003 formell angenommen und beruhte auf dem Vorschlag der Kom-
mission KOM (2001) 127, 13.3.2001, interinstitutionelles Dossier 2001/0074 (CNS).

273 Die Richtlinie wurde am 22.9.2003 formell angenommen und beruhte auf dem Vorschlag der Kom-
mission KOM (2002) 225, 2.5.2002, dem bereits zwei frühere Vorschläge vorausgingen (KOM (2000)
624,  6.9.2000,  KOM (1999)  638,  1.12.1999);  alle  drei  Vorschläge im  interinstitutionellen Dossier
1999/0258 (CNS).

274 Über  den  Vorschlag  der  Kommission  (KOM (2001)  386,  interinstitutionelles  Dossier  2001/0154
(CNS)), konnte bislang im Rat keine Einigung erzielt werden. 
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Struktur der Aufenthaltstitel

Relevant in Bezug auf die Struktur der Aufenthaltstitel sind die Verhandlungen zum

Richtlinienvorschlag  bezüglich  des  Status  Langansässiger,  dessen  Regelungen  zum

Erwerb des Status und den zu gewährenden Rechten sich teilweise auf die Gewährung

der Niederlassungserlaubnis auswirken könnten.

Die Richtlinie soll die vom Europäischen Rat in  Tampere 1999 festgelegte Zielsetzung

einer Annäherung der Rechtsstellung von Drittstaatsangehörigen an diejenige der Staats-

angehörigen der Mitgliedstaaten umsetzen. Dabei werden der Erhalt der Rechtsstellung

und der damit verbundene Status im ersten Aufenthaltsstaat geregelt, und es werden Fest-

legungen zur Freizügigkeit der entsprechenden Personen im Unionsgebiet sowie zum Sta-

tus im zweiten Aufenthaltsstaat getroffen. Insbesondere der erste Bereich überschneidet

sich mit der Neuregelung der Aufenthaltsstatus durch das Zuwanderungsgesetz.275

Der Richtlinienvorschlag sieht für das Erlangen des Status eines langfristig Ansässigen

fünf Jahre als notwendige rechtmäßige Aufenthaltsdauer vor und entspricht damit der

Regelung im Entwurf des Zuwanderungsgesetzes für die Erteilung der Niederlassungs-

erlaubnis (KOM (2001) 127, Art. 5 (1)). Dagegen meldeten zunächst die Delegationen

Griechenlands, Portugals und Österreichs Vorbehalte an, letztere schlug acht Jahre vor

(Ratsdok. 10312/01, 12.7.2001, Art. 5 (1), Fn.3). Später legte Italien mit dem Vorschlag

von sechs Jahre einen Vorbehalt ein (Ratsdok. 13700/02, 9.12.2002, Art. 4 (1), Fn.1).

Die Fassung, auf die sich der Rat schließlich einigte, sieht weiterhin fünf Jahre vor. Die

deutsche Delegation trat in Bezug auf diese durchaus kontroverse Frage (vgl. Ratsdok.

12383/02, 30.9.2002: 1-2) nicht in Erscheinung. 

Der ursprüngliche Richtlinienentwurf sah in Bezug auf die Anforderungen an Bewerber

und deren Familienmitglieder für die Erlangung des Status im Großen und Ganzen ledig-

lich feste Einkünfte und einen ausreichenden Krankenversicherungsschutz vor (Art. 6).

Teilweise gemeinsam mit anderen Delegationen forderte die deutsche die Hinzunahme

275 Zwar betrifft die Neuregelung der Freizügigkeit von in anderen Mitgliedstaaten langfristig ansässigen
Drittstaatsangehörigen auch Personengruppen, die ansonsten bislang in Deutschland unter das Aus-
ländergesetz bzw. zukünftig unter das Aufenthaltsgesetz fielen bzw. fallen. Dem Verfasser liegen je-
doch keine Angaben darüber vor, wie groß die Personengruppe wandernder Drittstaatsangehöriger in-
nerhalb der EU in der Vergangenheit war und ob sie für die Gesamtzahl der in Deutschland lebenden
Drittstaatsangehörigen relevant ist. Auch bei Vorliegen verlässlicher Zahlen über die Mobilität von
Drittstaatsangehörigen in der Vergangenheit kann kaum abgeschätzt werden, wie sich die 2003 verab-
schiedete Richtlinie auswirkt. Im Rahmen der ersten Lesung des Richtlinienvorschlags im Rat beklagte
die deutsche Delegation auch das Fehlen zuverlässiger  statistischer Daten und befürwortete eine ent-
sprechende Erhebung (Ratsdok. 10312/01, 12.7.2001, interinstitutionelles Dossier 2001/0074 (CNS)). 



Simon Musekamp: Deutsche Migrationspolitik im Prozess der Europäisierung des Politikfeldes 116

von Anforderungen nach ausreichendem Wohnraum und der Integration in das  Sozial-

versicherungssystem (z.B.: Ratsdok. 12983/01, 26.10.2001, Art. 6, Fn.1). Letzteres wurde

später mit der Forderung danach, dass die betreffende Person rentenversichert sei, präzi-

siert (Ratsdok. 13700/02, 9.12.2002, Art. 5, Fn.1). Eine Überprüfung des vorhandenen

Wohnraums wurde schließlich als Kann-Bestimmung aufgenommen (Ratsdok. 8408/03,

24.4.2003, Art. 7 (1) Satz 3). Die Forderung, die Erteilung des Status von dem Besitz von

Rentenansprüchen unabhängig zu machen, wurde  im Laufe der  Verhandlungen fallen

gelassen und findet sich in der angenommenen Richtlinie nicht mehr.

Der Vorschlag der Kommission (KOM (2001) 127) sah vor, Drittstaatsangehörige der

zweiten Generation von den oben angegebenen Bedingungen für das Erlangen des Status

auszunehmen (Art.  6 (2) Bst.  b).  Dagegen regte sich von Anfang an Widerstand der

deutschen Delegation, die die Streichung dieser Bestimmung forderte (Ratsdok. 12983/01,

26.10.2001, Art. 6 (2) Bst. b, Fn.2).276 In der Richtlinienfassung vom 24.4.2003 war diese

Ausnahmebestimmung nicht mehr enthalten (Ratsdok. 8408/03, 24.4.2003, Art. 5)

Arbeitsmigration

In Bezug auf die Arbeitsmigration sind auf EU-Ebene neben dem Verhalten Schilys in

den Verhandlungen zum Richtlinienentwurf zur Arbeitsmigration auch das Verhalten

des  Innenministers  bezüglich  anderer  Vorschläge,  insbesondere  der  Langansässigen-

richtlinie, sowie das deutsche Verhalten im Europäischen Konvent von Belang.

Die Bundesregierung scheint allgemein europäischen Regelungen zur Arbeitsmigration

mit großer Skepsis zu begegnen. So nahm die EU-Kommission am 22.11.2000 eine Mit-

teilung zur Einwanderungspolitik an (KOM (2000) 757), in der unter anderem gemein-

same Bedingungen für die Aufnahme und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen

erwogen werden, die auf einer gemeinsamen Bewertung der wirtschaftlichen und demo-

graphischen Entwicklungen in den einzelnen Mitgliedstaaten beruhen sollten. In Bezug

darauf äußerte die Bundesregierung die Befürchtung, zu großzügig ausfallende Rege-

lungen zur Aufnahme von Drittstaatsangehörigen könnten eine Einwanderungssteuerung

unmöglich machen (Vitt/Heckmann 2000: 245).

Die von der Kommission vorgeschlagene Richtlinie zur Zuwanderung auf den Arbeits-

markt (KOM (2001) 386, 11.7.2001) macht keine Aussagen über den in Deutschland

umstrittensten Bereich des Zuwanderungsgesetzes, der Einwanderung zur Erwerbstätig-

276 Die deutsche Seite führte an, die verliehenen Rechte seien denjenigen, die an die Staatsangehörigkeit
geknüpft sind, zu ähnlich (Ratsdok. 12983/01, 26.10.2001, Art. 6 (2) Bst. b, Fn.2).
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keit ohne konkretes Arbeitsangebot im Auswahlverfahren nach dem Punktesystem. Viel-

mehr geht der Entwurf grundsätzlich von der Nachrangigkeit von Arbeitsmigration aus

und legt eine individuelle Bedarfsprüfung fest.277 Den Mitgliedstaaten wird erlaubt, Aus-

nahmen für bestimmte Berufsgruppen vorzusehen, darunter für „Forscher und Fachkräfte

aus akademischen Berufen“ (KOM (2001) 386, 11.7.2001, Art. 3 (4) a)). Das Verfahren

für die Gewährung eines Aufenthaltstitels  aufgrund von Ausnahmen vom Prinzip der

Nachrangigkeit von Arbeitsmigration wird durch den Vorschlag nicht berührt.

Details zu den weiteren Verhandlungen zu dieser Richtlinie sind leider nur spärlich zu-

gänglich.  Zudem sind  die  Delegationsbezeichnungen in  den  vorliegenden  Ratsdoku-

menten geschwärzt. Gleichwohl ist das Verhalten der deutschen Delegation in einigen

Fällen  relativ  klar  ersichtlich.278 So  strebte  die  deutsche  Delegation  Ausnahme-

regelungen  an,  welche  die  im  Zuwanderungsgesetz  geplante  Eröffnung  eines  Ein-

wanderungskanals auf  der  Grundlage  des  Auswahlverfahrens  (§  20  AufenthG-E,

3.8.2001) ermöglichen.279 Inwieweit solche Bestimmungen schließlich Eingang in den

Text der Richtlinie fanden, lässt sich, da sie noch nicht verabschiedet ist,  nicht fest-

stellen.  Festzuhalten ist  jedoch,  dass es  sich nicht  um Vorschläge für  obligatorische

Regelungen sondern nur um Kann-Bestimmungen und Ausnahmeregelungen handelte. 

Auch in Bezug auf die Zulassung von Hochqualifizierten lassen sich Aktivitäten der

deutschen Seite in den zugänglichen Ratsdokumenten nachweisen. Danach versuchte die

277 „Das wesentliche Kriterium für die Zulassung von Drittstaatsangehörigen zu einer  unselbständigen
Erwerbstätigkeit sollte in einer Prüfung bestehen, die zeigt, dass die betreffende Stelle nicht aus dem
inländischen Arbeitsmarkt besetzt werden kann“ (KOM (2001) 386, 11.7.2001, Präambel (8)).

278 Dies ergibt sich teilweise aus Nachlässigkeiten bei der Unkenntlichmachung der Delegationsbezeich-
nungen bzw. aus dem Kontext, in dem etwa das laufende Verfahren des Zuwanderungsgesetzes ange-
sprochen wird.

279 Der Vorschlag der Kommission sieht vor, dass bei Antragstellung „ein gültiger Arbeitsvertrag oder ein
verbindliches Stellenangebot im betreffenden Mitgliedstaat“ nachgewiesen werden muss (Art.  5 (3)
Bst. b). Eine nicht benannte Delegation merkte dazu an, dass ,,GESTRICHEN [Mitgliedstaat, S.M.]
mit dem neuen Zuwanderungsgesetz ein ähnliches Konzept verfolge wie Kanada (es erfolgt eine Aus-
wahl von Personen, jedoch ohne ein spezifisches Stellenangebot)“, und legte einen Prüfungsvorbehalt
ein (Ratsdok. 9862/02, 8.7.2002, Art. 5 (3) Bst. b, Fn. 3).
An anderer Stelle sieht der Vorschlag die Möglichkeit vor, auf der Grundlage von Kontingenten für
bestimmte Sektoren von der Regel der Einzelbeurteilung des Bedarfs abweichen zu können. Hierzu be-
tonte eine nicht benannte Delegation, „dass sie ein System, wie das im deutschen [Klartext!, S.M.] Zu-
wanderungsgesetz enthaltene System bevorzuge. Danach erhalten die Betroffenen eine bestimmte Zahl
von Punkten aufgrund verschiedener Kriterien“ (ebd. Art. 6 (3), Fn.1). Auch wenn hier nicht eindeutig
die deutsche Delegation als  Akteurin nachgewiesen werden kann, ist dies doch sehr wahrscheinlich.
Zumindest ist dem Verfasser kein Fall aus öffentlich zugänglichen Dokumenten bekannt, in dem eine
Delegation  zur  Stützung  ihrer  Argumentation  auf  die  Regelung  in  einem  anderen  Mitgliedstaat
verweist.
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deutsche Verhandlungsdelegation sicherzustellen, die im Zuwanderungsgesetz vorgese-

hene Regelung beibehalten zu können.280

Fortschritte  in  den  Verhandlungen  zu  diesem  Richtlinienvorschlag  sind  nicht  zu

verzeichnen. Steve Peers urteilt, dass „neither the Spanish, nor the Danish Presidencies

seemed interested in pursuing these discussions with any great vigour“ (Peers 2003a:

126). Im Jahr 2003 kam die Diskussion im Rat dann ganz zum Erliegen (Peers 2003b:

401).281 Auch wenn nicht nachzuweisen ist, dass die deutsche Seite diesen Stillstand mit

verursacht hat, liegen dem Verfasser keine Erkenntnisse vor, nach denen sie versucht

hätte, die Verhandlungen wieder in Gang zu bringen.

Auch bei anderen Gelegenheiten legte die Bundesregierung kaum Aktivität an den Tag,

eine Stärkung europäischer Regelungen und Kompetenzen in Bezug auf den Zugang von

Drittstaatsangehörigen zum Arbeitsmarkt zu erreichen. Viel häufiger erscheint die deut-

sche Seite diesbezüglich als „Bremser“.

In den Verhandlungen um die Richtlinie zum Status langfristig Aufenthaltsberechtigter

spricht sich die deutsche Delegation beispielsweise gegen eine Bestimmung aus, nach der

die Inhaber dieses Status im Zugang zum Arbeitsmarkt mit eigenen Staatsbürgern gleich-

behandelt werden  müssten  und  mahnt  mehr  Flexibilität  an  (Ratsdok.  13420/01,

18.12.2001, Art. 12 (1) Bst. a, Fn. 1).282 Noch deutlicher ist die deutsche Ablehnung der

vorgesehenen Bestimmungen in Bezug auf den Arbeitsmarktzugang im zweiten Mitglied-

staat (Ratsdok. 11360/02, 30.7.2002: 4). „Die Regelung des Zugangs zum Arbeitsmarkt

[sollte] im Ermessen der Mitgliedstaaten liegen“ (Ratsdok. 15483/02, 20.12.2002, Art. 16

(1) a) Fn.2). Die angenommene Richtlinie sieht die Möglichkeit vor, langansässige Dritt-

staatsangehörigen im zweiten Mitgliedstaat von „Beschäftigungskategorien,  die Staats-

angehörigen oder Europäern vorbehalten sind“ auszuschließen sowie von „jeder Aktivität,

280 In Bezug auf eine Bestimmung, nach der die Mitgliedstaaten günstigere Bestimmungen als die in der
Richtlinie vorgesehen anwenden können, etwa für „Forscher und Fachkräfte aus akademischen Be-
rufen“,  weist  eine  nicht  benannte  Delegation darauf  hin,  „dass  in der  deutschen [Klartext!,  S.M.]
Gesetzgebung für den Begriff  hoch qualifizierte Fachkräfte eine  Legaldefinition benutzt werde, die
über die [...] genannten Kategorien von Personen hinausgehe“ (Ratsdok. 7557/02, 10.6.2002, Art. 3
(4) Bst. a, Fn.2). Die Kommission erklärte sich zu einer entsprechenden Einfügung bereit (ebd.).

281 Auch auf der Homepage des öffentlichen Registers des Rates werden unter dem interinstitutionellen
Dossier 2001/0154 (CNS) keine Dokumente angezeigt, die über Juli 2002 hinausgehen.

282 In der verabschiedeten Richtlinie wurde die Bestimmung bezüglich des Zugangs zum Arbeitsmarkt
dahingehend  abgeschwächt,  dass  „die  Mitgliedstaaten [...]  die  Zugangsbeschränkungen zu unselb-
ständigen und selbständigen Erwerbstätigkeiten, die gemäß den bestehenden nationalen oder gemein-
schaftlichen Rechtsvorschriften eigenen Staatsangehörigen und  Unions- oder  EWR-Bürgern vorbe-
halten sind, beibehalten [können]“ (Ratsdok. 10501/03, 24.7.2003, Art.11 (3) Bst. a). Zwar hat die
deutsche Delegation diese Formulierung zunächst abgelehnt (Ratsdok. 8408/03, 24.4.2003, Art.11 (3)
Bst. a, Fn.6), vorher bestehende Vorbehalte zum Arbeitsmarktzugang waren jedoch mit der Einfügung
ausgeräumt.
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je nach Situation [des] [...] Arbeitsmarkts“ (BQE 8477, 6.6.2003). Deutschland hatte noch

darüber hinausgehende Ausnahmemöglichkeiten gefordert (ebd.).

Die große Zurückhaltung Schilys bei der Zuerkennung von Kompetenzen an die EU be-

züglich  der  Arbeitsmigration  zeigte  sich  am  deutlichsten  im  September  2003.  Der

italienische  Ratsvorsitz  hatte  mit  Unterstützung der  Kommission  vorgeschlagen,  mit

Hilfe eines  Quotensystems für legale Einwanderung Verbesserungen in den Verhand-

lungen mit Drittstaaten zur Rückführung illegaler Einwanderer zu erreichen. Dazu soll-

ten die Quoten für jeden Mitgliedstaat von diesem selbst festgelegt werden, um dann zu-

sammengefasst als Verhandlungsmasse gegenüber Drittstaaten dienen zu können (BQE

8539, 11.9.2003, 8541, 13.9.2003). Schily lehnte diesen Vorschlag ab und betonte, „je-

der Mitgliedstaat müsse in der Lage sein, unter Berücksichtigung seiner Arbeitsmarkt-

lage das erforderliche Maß an Einwanderung zu bestimmen“ (FAZ, 13.9.2003283).284

In den Verhandlungen zum EU-Konvent hatten Regelungen des Zugangs zum Arbeits-

markt für die deutsche Seite hohe Relevanz. So betonte im Juni 2002 der Vertreter der

Bundesregierung, Peter Glotz, dass ungeachtet der notwendigen Ausdehnung von Mehr-

heitsentscheidungen und dem Mitentscheidungsverfahren die Einstimmigkeit in einigen

Fällen  beibehalten  werden  müsse.  So  müssten  „‚nationale  Einwanderungssystem[e]‘

aufrechterhal[ten werden], um jede besondere Situation berücksichtigen zu können, ins-

besondere für den Arbeitsmarkt“ (BQE 8227, 7.6.2002).

Kurz vor Verabschiedung des Verfassungsentwurfs durch den Konvent haben die deut-

schen  Vertreter  Joschka Fischer  (Bundesregierung,  Bündnis  90/Die  Grünen),  Jürgen

Meyer (Bundestag, SPD) und Erwin Teufel (Bundesrat, CDU) mit einem Brief an den

Konventspräsidenten erreicht,  dass  beim  Zugang  von  Drittstaatsangehörigen zum

Arbeitsmarkt künftig das Prinzip der Einstimmigkeit und damit ein Vetorecht Deutsch-

lands beibehalten wird (taz, 4.7.2003285, taz, 11.7.2003286, Teufel 2003: 21).287 

283 „Kampf gegen illegale Einwanderung“.
284 Diese Beobachtung steht jedoch in scharfem Kontrast zur deutlichen Unterstützung Schilys für einen

Vorschlag der Kommission während der Konventsberatungen, in dem die Aufgabe der Einstimmigkeit
in Bezug auf Justiz und innere Angelegenheiten gefordert wird (BQE 8433, 1.4.2003).

285 „Zehn Monate bis zum EU-Asyl“.
286 „Kleine Sensation bei EU-Einwanderungspolitik“.
287 An Art. III-168 des Verfassungsentwurfs zur Entwicklung einer gemeinsamen Einwanderungspolitik

wurde ein Absatz (5) angehängt: „Dieser Artikel berührt nicht das Recht der Mitgliedstaaten, festzu-
legen, wie viele Drittstaatsangehörige aus Drittstaaten in ihr Hoheitsgebiet einreisen dürfen, um dort
als Arbeitnehmer oder Selbständige Arbeit zu suchen“ (Läufer 2004). Siehe zum Vergleich Konvents-
dok. CONV 727/03, 27.5.2003, Art. III-163, in dem diese Bestimmung noch fehlte.
Von Seiten  unionsregierter Bundesländer wurde kritisiert,  dass diese Regelung nicht ausreiche und
dass weitere Bereiche der Einwanderungspolitik unter die Einstimmigkeit fallen müssten (Teufel 2003:
21) Der bayrische Ministerpräsident Stoiber forderte, generell „die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten
für das Maß der Einwanderung [...] sowie das Prinzip der Einstimmigkeit als Voraussetzung für EU-
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Familienzusammenführung

Der Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie zur Familienzusammenführung von

Drittstaatsangehörigen  war  der  erste  Richtlinienvorschlag  im  Bereich  der  Ein-

wanderungs- und Asylpolitik nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam. 

Die ersten beiden von der Kommission vorgelegten Fassungen riefen starke Kritik, ins-

besondere von deutscher Seite,  hervor (BQE 8115,  17./18.12.2001),  sodass die Kom-

mission schließlich einen dritten Vorschlag unterbreiten musste. Insbesondere der über die

Kernfamilie hinausgehende Familienbegriff war dabei kritisiert worden, da er, so Schily,

dazu führen würde, „dass es in der Bundesrepublik ‚statt jährlich 60 000 Personen einen

Nachzug von 300 000 bis 400 000 Menschen, manche sprechen sogar von 500 000‘ gäbe“

(FTD, 25.9.2000288). Bereits in den Verhandlungen des zweiten Vorschlags einigte sich

der Rat der Innenminister darauf, eine Anwendung der Richtlinie über die Kernfamilie

hinaus in das Ermessen der Mitgliedstaaten zu stellen (BQE 7973, 30.5.2001).

Sowohl der erste als auch der zweite Entwurf der Richtlinie sahen vor, dass ein Anrecht

auf  Nachzug  für  alle  minderjährigen  Kinder  bestehen  solle  (KOM  (2000)  624,

10.10.2000, Art.5 (1) Buchstaben b, c). Im Gegensatz zu allen anderen Verhandlungs-

delegation  lehnten  die  deutsche  und  österreichische  diese  Regelung  ab  und  befür-

worteten eine Korrektur nach unten, um sicherzustellen, dass „eine vollständige Einglie-

derung des  Kindes  in  den  Aufnahmemitgliedstaat“  möglich  ist  (Ratsdok.  11881/01,

17.9.2001: 4). Im auf den Europäischen Rat von Laeken hin formulierten neuen Richt-

linienvorschlag der Kommission wird den Mitgliedstaaten eingeräumt, dass sie die Ein-

reise  von  Kindern über  zwölf  Jahren  von  der  Erfüllung eines  Integrationskriteriums

abhängig machen können.289 Dieses Verfahren müsse jedoch auf Rechtsvorschriften be-

ruhen,  die  vor  der  Annahme  der  Richtlinie  im  jeweiligen  Mitgliedstaat  gültig  sind

(KOM (2002) 225, 2.5.2002, Art.4 (1) Bst. c). Mit dieser Regelung schien die deutsche

Seite einverstanden gewesen zu sein, jedenfalls erhob sie keinen Vorbehalt dagegen,

Regelungen festzuschreiben“ und geht mit der Ablehnung von  Mehrheitsentscheidungen im Asylbe-
reich hinter die Regelungen von Nizza zurück (FAZ, 10.6.2003: „Wesentliche Grundlage für die Zu-
stimmung zum Vertragstext“).  „Nach Auffassung der  [bayrischen]  Staatsregierung sollte  die  euro-
päische Rechtsetzung auf [dem] [...] Feld [der Einwanderung] auf ein Minimum beschränkt und am
Einstimmigkeitsprinzip  festgehalten werden“ (FAZ,  2.10.2003:  „Die Einwände Bayerns gegen den
Entwurf einer EU-Verfassung“).

288 „Schily besteht auf Trennung von Asyl und Zuwanderung“.
289 Die  Aufforderung  des  Europäischen  Rats  an  die  Kommission,  neue  Richtlinienvorschläge  zur

Familienzusammenführung  zu  machen,  ging  maßgeblich  von  Deutschland  aus  (Europäischer  Rat
(Laeken), 14.-15.12.2001. Schlussfolgerungen des Vorsitzes Nr. 41, in BQE 8114, 16.12.2001, BQE
8115, 17./18.12.2001, siehe auch: Angenendt/Kruse 2003: 496-497). 
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und die Bestimmung erhielt in dieser Form auch Eingang in die Richtlinie.290 Österreich

befürwortete  weiterhin eine niedrigere  Altersgrenze (Ratsdok.  13053/02,  23.10.2002,

Art. 4 (1) Bst. d, Unterabsatz 3, Fn.1). 

In die Fassung vom 25.2.2003 war auf Vorschlag Frankreichs die Einschränkung aufge-

nommen worden,  dass  eine Überprüfung von  Integrationskriterien bei  Minderjährigen

über zwölf Jahren nur dann zur Bedingung der Einreise gemacht werden kann, wenn das

Kind „unabhängig von seiner Familie ankommt“ (Ratsdok. 6585/03, 25.2.2003, Art.4 (1)

Bst. d Unterabsatz 3). Dagegen erhob die deutsche Delegation zwar einen Prüfungsvor-

behalt, regte jedoch zugleich an, dass ein Erwägungsgrund in die Präambel aufgenommen

werde,  der  eine  Abhängigkeit  von  geleisteten  Integrationsanstrengungen nur  dann

vorsieht,  wenn es sich um ein Kind handelt,  „das  zum Zeitpunkt des Antrags seinen

Hauptwohnsitz nicht bei den Zusammenführenden hat“ (ebd., Fn.1). Beide Regelungen

fanden  schließlich  Eingang in  die  am 22.9.2003 verabschiedete  Richtlinie  (Richtlinie

2003/86/EG, 22.9.2003, Präambel (12), Art. 4 (1) Bst. d, Unterabsatz 3).291 

Otto Schily zeigte sich mit der gefundenen Regelung zum Nachzugsalter zufrieden und

sagte, „die Bundesregierung habe [damit] wesentliche Positionen durchsetzen können“

(FAZ, 28.2.2003292).  Allerdings ist  fraglich, ob diese Regelungen tatsächlich Bestand

haben werden. So befasst sich derzeit der Europäische Gerichtshof aufgrund einer Klage

des Europäischen Parlaments mit der Regelung der Familienzusammenführung. Grund

sind die Bestimmungen, dass Kindern über zwölf Jahren auf der Basis von Integrations-

anforderungen der Nachzug verweigert werden kann sowie dass generell aufgrund einer

Sonderregelung  der  Kindernachzug  auf  das  Höchstalter  von  15  Jahren  beschränkt

werden kann (siehe Fn.291). Die Klage wurde u.a. von einer französischen NGO ver-

anlasst (Groenendijk 2004: 127-128, Apap/Carrera 2004).293 

290 Dabei ist zu beachten, dass das Zuwanderungsgesetz zu diesem Zeitpunkt rechtskräftig war, und be-
kanntlich diese Regelung vorsah. Erstaunlicherweise hat Schily die Regelung jedoch nach der Annu-
llierung des  Gesetzes  durch das  Bundesverfassungsgericht  nicht  wieder  in  Frage gestellt.  Das  am
1.7.2004 im Bundestag beschlossene Zuwanderungsgesetz  geht  weitgehend wieder  von der  Alters-
grenze von 16 Jahren aus. Inwiefern dies auf die EU-Regelung, nach der keine neuen Verschärfungen
eingeführt  werden  dürfen,  oder  auf  den  innerstaatlichen  Verhandlungsprozess  zurückzuführen  ist,
konnte leider nicht mehr geklärt werden.

291 Eine weitere Bestimmung zum Nachzugsalter für Minderjährige wurde auf Druck Österreichs einge-
fügt.  Danach  können  die  Mitgliedstaaten auf  der  Basis  einer  Ausnahmeregelung  verfügen,  dass
Minderjährigen nur bis zum Alter von 15 Jahren Familienzusammenführung gewährt wird. Allerdings
muss dann „die Einreise und der Aufenthalt dieser Kinder aus anderen Gründen als der Familienzu-
sammenführung“ gewährt werden (Richtlinie 2003/86/EG, 22.9.2003,  Art.4 (6),  Ratsdok. 6585/03,
25.2.2003,  Art.4  (5),  Fn.3).  Dies kann eine deutliche Schlechterstellung der  betroffenen Personen
verglichen mit dem Familiennachzug bedeuten.

292 „Einigung in der EU über Familienzusammenführung“.
293 Bezüglich dieser Klage sei auf Langenfeld/Mohsen (2003) verwiesen, die eine Einordnung der Richt-

linie in das Völkerrecht vornehmen.
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Integration

Regelungen zur Integration von Drittstaatsangehörigen finden sich in den Richtlinien

zum Status langfristig Aufenthaltsberechtigter und zur Familienzusammenführung. In

den Verhandlungen hierzu zeigte sich die deutsche Delegation äußerst aktiv hinsichtlich

der Einbeziehung von Integrationsforderungen in die Bestimmungen.294

Keiner  der  drei  aufeinander  folgenden  Vorschläge  der  Richtlinie  zur  Familienzu-

sammenführung stellte den Nachzug von Familienangehörigen unter die Voraussetzung

bestimmter, für ihre Integration relevanter Vorleistungen seitens der Migranten. Im Sep-

tember 2002 vertrat Österreich in Bezug auf die Bedingungen für den Nachzug von Fa-

milienangehörigen die Ansicht, dass der Nachweis ausreichender Sprachkenntnisse als

Bedingung  in  die  Bestimmungen  aufgenommen  werden  sollte  (Ratsdok.  11787/02,

30.9.2002, Art. 7 (1), Fn.2). Im Oktober 2002 schlug der dänische Ratsvorsitz, unter-

stützt von Deutschland, Österreich und den Niederlanden, vor, den Mitgliedstaaten in

Form einer Kann-Bestimmung zu ermöglichen, nach innerstaatlichem Recht „von Dritt-

staatsangehörigen  [zu]  verlangen,  dass  sie  sich  Integrationsmaßnahmen  unterziehen“

(Ratsdok. 13053/02, 23.10.2002, Art. 7, Fn.1). Im November wurde diese Klausel auf

Antrag dieser Mitgliedstaaten in einem etwas anderen Wortlaut in die Richtlinie als Art.

7 (2) eingefügt (Groenendijk 2004: 127). 

Auch in Bezug auf die Familienzusammenführung für Inhaber des Status eines langfristig

Aufenthaltsberechtigten strebten Deutschland, die Niederlande und Österreich die Auf-

nahme von Integrationsforderungen in die Bestimmungen der entsprechenden Richtlinie

an sowie die Aufnahme der Bedingung, dass der Zusammenführende „die Gebühren für

die  Integrationsprogramme gezahlt“ habe (Ratsdok. 15483/02,  20.12.2002, Art.  18 (2)

Bst. d, Fn.1). Diese Forderung fand sich in späteren Dokumenten jedoch nicht wieder.

Auch in die Bestimmungen über die Erlangung des Langansässigenstatus wurden im

Laufe der Verhandlungen Integrationsanforderungen an die betreffenden Personen ein-

gefügt. Dies betrifft zum einen die Bedingungen für den Erhalt des dauerhaften Aufent-

haltstitels  für  bereits  seit  längerem im Mitgliedstaat  ansässige  Drittstaatsangehörige.

Zum anderen wurden für Personen, die Inhaber des Status in einem anderen EU-Staat

sind, Beschränkungen des Rechts auf Freizügigkeit innerhalb der EU eingeführt.

Der Kommissionsentwurf stellt als Bedingungen für den Erhalt des Langansässigenstatus

lediglich  feste  Einkünfte  und  eine  Krankenversicherung  (KOM  (2001)  127,  Art.  6).

294 Im Folgenden sollen nur diejenigen Bestimmungen angesprochen werden, die Anforderungen an Ein-
wanderer stellen, bestimmte Integrationsleistungen zu erbringen.
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Hiergegen wandten Deutschland und Österreich ein, „dass der Mitgliedstaat feststellen

können muss, wie weit der Betreffende in die Gesellschaft des Aufnahmelandes integriert

ist“, wobei insbesondere Sprachkenntnisse hervorgehoben wurden (Ratsdok. 10698/01,

2.8.2001, Art.  6  (1),  Fn.1).  Ab Sommer 2002 unterstützten auch die Niederlande die

Einführung von  Integrationsbedingungen (Ratsdok. 11360/02, 30.7.2002: 2). Auf seiner

Tagung vom 14./15.10.2002 kam der Rat überein, die Bestimmung aufzunehmen, dass die

Mitgliedstaaten als Bedingung für den Erhalt des Langansässigenstatus die Teilnahme an

Integrationsmaßnahmen stellen können (Ratsdok. 13700/02, 9.12.2002, Art.5 (2), ebd.,

Fn.1). Später wurde die Bestimmung dahingehend verschärft, dass von den betreffenden

Personen verlangt werden kann, „dass sie den Integrationsanforderungen nachkommen“

(Ratsdok.8408/03, 24.4.2003, Art.5 (2)).295 Groenendijk führt dies ebenfalls auf deutschen

und österreichischen Druck zurück (2004: 128).

Auch in  Bezug auf  die  grenzüberschreitende  Mobilität  von  langfristig Aufenthaltsbe-

rechtigten innerhalb der EU gab es Bestrebungen zur Einführung von Integrationsanfor-

derungen.296 Dies wurde von Deutschland, Österreich und den Niederlanden befürwortet.

Zunächst war eine solche Regelung von den anderen Mitgliedstaaten abgelehnt worden,

weil sie die angestrebte Mobilität von Drittstaatsangehörigen stark einschränke und es als

unangemessen angesehen wurde, dass damit die Anforderung an Integrationsleistungen

möglicherweise mehrmals gestellt würde (bei Erlangung des Status und beim Umzug in

einen anderen Mitgliedstaat). Als Kompromissvorschlag schlug der dänische Vorsitz eine

Klausel vor, nach der von diesen Personen nur dann Integrationsleistungen verlangt wer-

den dürften, wenn sie nicht schon bei Erlangung des Status im ersten Aufenthaltsstaat er-

forderlich gewesen seien (Ratsdok. 12624/02, 9.10.2002: 2). Die drei benannten Staaten

schlugen  dagegen  vor,  die  bei  der  Erlangung  des  Status  vorgesehene  Integrations-

bedingung ebenfalls für die Ausübung der Freizügigkeit der Inhaber des Status einzu-

führen (Ratsdok. 15483/02, 20.12.2002, Art.16 (1), Fn.1) und einen Nachweis der Zah-

lung der Gebühren für Integrationsprogramme zu verlangen (ebd., Art.17 (1), Fn.2). Diese

Bedingung wurde jedoch nicht aufgenommen und auch nicht weiter verlangt. Im April

2003 schlugen sie vor, zwar festzuschreiben, dass Integrationsforderungen grundsätzlich

nicht  ein  zweites  Mal  gestellt  werden  dürften,  allerdings  unter  der  Bedingung,  dass

„davon ausgegangen werden kann, dass der Drittstaatsangehörige die Integrationsanfor-

295 Damit können die Mitgliedstaaten die Erfüllung von Integrationsanforderungen in die Verantwortung
des  Drittstaatsangehörigen  stellen  und  ihn  damit  auch  an  den  entstehenden  Kosten  beteiligen
(Groenendijk 2004: 128).

296 Zur folgenden Darstellung siehe auch: Groenendijk 2004: 128-129.
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derungen auch im zweiten Mitgliedstaat erfüllt (Ratsdok. 8408/03, 24.4.2003, Art. 16 (2),

Fn.2). Schließlich wurde zwar der Grundsatz festgeschrieben, von Drittstaatsangehörigen

nicht mehrfach Integrationsleistungen zu verlangen, was jedoch nicht für den Besuch von

Sprachkursen gelte (Richtlinie 2003/109/EG, 25.11.2003, Art. 15 (3)).297 

4.4. Zwischenfazit

Struktur der Aufenthaltstitel

Mit der Verabschiedung der Richtlinie zum Status langfristig aufenthaltsberechtigter Dritt-

staatsangehöriger konnte Schily die Grenze von fünf Jahren rechtmäßigen Aufenthalts zur

Erlangung eines dauerhaften Aufenthaltsstatus auf EU-Ebene sicherstellen. Jedoch spielte

diese Grenze in der Diskussion um das Zuwanderungsgesetz keine Rolle.298 Im Laufe der

Verhandlungen hat Otto Schily es verstanden, meist in Zusammenarbeit mit anderen Mit-

gliedstaaten, die Bedingungen für die Erteilung des Status eines langfristig Aufenthalts-

berechtigten  an  diejenigen  für  die  Niederlassungserlaubnis  anzugleichen.  Bis  auf  die

Integrationsbedingungen waren diese jedoch auf binnenstaatlicher Ebene kaum umstritten. 

Die Streichung der Bestimmung, nach der für Drittstaatsangehörige der zweiten Gene-

ration  niedrigere  Hürden  für  die  Erteilung  des  Status  eines  langfristig  Aufenthalts-

berechtigten gegolten hätten, stehen dem Anliegen der Grünen entgegen, Verschlechte-

rungen im Zugang zur Niederlassungserlaubnis von bereits länger in Deutschland an-

sässigen Ausländern abzumildern. Allerdings bezog sich die Kritik der Grünen auf die

vorgesehenen hohen Integrationsanforderungen. Diese waren zu diesem Zeitpunkt aber

noch gar nicht Teil der Richtlinie, konnten also nicht Grund für die Streichung der Aus-

nahmebestimmung sein.

Damit kann man das deutsche Verhalten auf EU-Ebene zwar mit der Annahme eines auf

Autonomieschonung bedachten Staates erklären. Schließlich wurden so lange Änderungs-

297 Von besonderer Bedeutung für die Anwendung der Richtlinie in Deutschland ist allerdings, dass die
erhöhten Anforderungen an Integrationsleistungen nicht auf türkische Staatsbürger angewandt werden
können, da das  Assoziationsrecht zwischen EWG und Türkei eine  Stillhalteregelung enthält, welche
„die Einführung neuer  Beschränkungen für  rechtmäßig  aufhältige türkische Staatsangehörige“ ver-
bietet (Groenendijk 2004: 129).

298 Lediglich in einer  Pressemitteilung des  Senators für  Inneres und Sport  des Landes Bremen,  Kuno
Böse, der zu diesem Zeitpunkt Bevollmächtigter der Länder auf EU-Ebene war, wird beklagt, dass
Schily sich die Zustimmung zur Richtlinie im Zuge eines Tauschgeschäfts habe abhandeln lassen. Dies
führe dazu, dass „ein Ausländer bereits nach fünf Jahren Aufenthalt einen dauerhaften Aufenthalts-
status  erhält,  während  es  nach  geltendem Ausländerrecht  erst  nach  acht  Jahren  eine  Aufenthalts-
berechtigung gibt“ (Freie Hansestadt Bremen 2003).
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wünsche geäußert, bis die Regelung weitgehend der bestehenden deutschen Rechtslage

entsprach. Selbstbindungsverhalten zur Durchsetzung eigener Präferenzen kann lediglich

in  der  notwendigen  Aufenthaltsdauer  von  fünf  Jahren  gesehen  werden,  die  nicht  der

geltenden deutschen Rechtslage,  wohl aber dem Vorschlag des Zuwanderungsgesetzes

entspricht. Da diese Frist jedoch nie ernsthaft von den Unionsparteien angegriffen wurde

(und das bei fast 90 bzw. 130 Änderungsanträgen!) ist es fraglich, ob hier Wolfs Theorem

gegenüber anderen Ansätzen tatsächlich erklärungsmächtiger ist.

Arbeitsmigration

In  den  Verhandlungen  zur  Langansässigenrichtlinie  und  in  Bezug  auf  das  deutsche

Verhalten im Konvent hinterließ die deutsche Seite den Eindruck, dass sie europäische

Kompetenzen in Bezug auf den Zugang von Drittstaatsangehörigen zum Arbeitsmarkt

grundsätzlich  ablehnt  und  nationale  Vetomöglichkeiten weitestgehend  erhalten  will.

Dies betrifft nicht nur die Bundesländer, was aufgrund der  innenpolitischen Lage ver-

ständlich ist, sondern auch die Bundesregierung. 

In den Verhandlungen zur Richtlinie zur Arbeitsmigration hat sich die deutsche Delega-

tion  offensichtlich dafür  eingesetzt,  dass  dem im Zuwanderungsgesetz  vorgesehenen

Auswahlverfahren ohne vorherige individuelle Bedarfsprüfung europäische Regelungen

nicht im Wege stehen.

Dieses  Verhalten entspricht  im Wesentlichen der  Erwartung, wonach die Festlegung

europäischer Regelungen vor dem Hintergrund der innenpolitischen Konfliktlage durch

den Bundesinnenminister nicht unterstützt wird. Sie sind für die Durchsetzung innen-

politischer Präferenzen nicht notwendig, und werden daher als äußere Einschränkung

der inneren Handlungsautonomie abgelehnt.

Dies ist zwar eindeutig kein Fall von Selbstbindung, ganz im Gegenteil, es ist jedoch

mit  dem  Verständnis  des  Staates  als  Autonomiemaximierer  vereinbar.  Dem  ent-

spricht,  möglicherweise  jedoch  aus  anderen  Gründen,  auch  das  Verhalten  der

deutschen Vertreter im Konvent.
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Familienzusammenführung

Die  Einschränkung  des  Geltungsbereichs  der  Vorschläge  zur  Familienzusammen-

führung auf die Kernfamilie steht den Präferenzen der Grünen entgegen. Allerdings war

diese Einschränkung auch im Zuwanderungsgesetz von vornherein vorgesehen und bei

aller Kritik niemals ernsthaft umstritten. Die gefundene Regelung erlaubt den Mitglied-

staaten  zudem eine weitere Definition.  Daher kann die auf  maßgeblichen deutschen

Druck  durchgesetzte  Einschränkung  kaum  als  Beispiel  für  tatsächliches

Selbstbindungsverhalten angesehen werden.

Beim Nachzugsalter hat die deutsche Delegation gegen starken Widerstand erreichen

können, dass nur bis zum Alter von zwölf Jahren ein uneingeschränktes Anrecht auf

Kindernachzug besteht. Ab einem Alter von zwölf Jahren kann der Kindernachzug von

Integrationsleistungen  nach  Maßgabe  der  Mitgliedstaaten  abhängig  gemacht  werden.

Dies entspricht weitgehend dem Kompromiss Schilys mit den Grünen, wenngleich diese

angesichts  des  ursprünglich  vorgeschlagenen  Richtlinientextes mehr  hätten  erwarten

können. Geht man dagegen von den Präferenzen der Unionsparteien aus, so erscheinen

die  Verhandlungen  und  die  Rolle  Deutschlands darin  als  „Spiel  [Schilys]  über

europäische  Bande“  was  dazu  führte,  dass  innerstaatliche  Verhandlungen  „über  die

Altersgrenze [...,] die im Einwanderungsgesetz festgeschrieben werden soll[te] [...] sinn-

los geworden“ sind (FAZ, 28.5.2003299). 

Allerdings ist unwahrscheinlich, dass Schily jemals die Möglichkeit gehabt hätte, eine

Regelung zu treffen, die unterhalb der Grenze von zwölf Jahren liegt oder das Nach-

zugsalter  vollständig  in  die  Kompetenz  der  Mitgliedstaaten  stellt.  Selbstbindungs-

verhalten ist jedoch als freiwilliger Verzicht auf äußere Autonomie zur Steigerung der

inneren zu verstehen, was die Interpretation der Sachlage nach Wolf erschwert und die

Überzeugungskraft dahingehender Klagen von konservativer Seite (ebd.) verringert.

Integration

In den Verhandlungen auf europäischer Ebene hatte Schily große Mühe, überhaupt In-

tegrationsanforderungen  für  die  Erlangung  bestimmter  Status  einzubeziehen.  Diese

konnten jedoch mit der Unterstützung Österreichs und der Niederlande in Form von vor

einer  Statusverbesserung zu erbringenden Leistungen in verschiedene Richtlinienvor-

schläge eingeführt werden. Diese Bedingungen entsprechen in der Form denjenigen, die

299 „Spiel über europäische Bande“.
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das Zuwanderungsgesetz ebenfalls vorsieht, d.h. Integrationsleistungen werden mit dem

Anreiz einer Statusverbesserung versehen, was den Erwartungen entspricht. Dies auf

EU-Ebene als Kann-Bestimmung durchzusetzen, war bereits schwierig genug. Deshalb

kann man die Tatsache, dass  Schily nicht  weiter  gegangen ist,  und die  Möglichkeit,

Sanktionen vorzusehen, nicht ebenfalls durchzusetzen versucht hat, wie es den Präferen-

zen von CDU und CSU entspräche, kaum als Beispiel für ein Verhalten nach Neuer

Staatsräson  verstehen.  Vielmehr,  und  dies  lässt  sich  immerhin  mit  dem  Staats-

verständnis  Wolfs  vereinbaren,  hat  Schily größtmögliche  innerstaatliche  Handlungs-

freiheit  trotz  (aber eben nicht aufgrund) der  Harmonisierungstendenzen auf EU-Ebene

durchgesetzt.
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C. Ergebnis

1. Zusammenfassung der Zwischenfazite

Grundlage der Arbeit ist die Frage, ob die Bundesregierung versucht hat, die Blockade des

Gesetzgebungsprozesses  zum  Zuwanderungsgesetz  mit  Hilfe  des  Instruments  der

Europäisierung aufzulösen, und welchen Erfolg sie  damit  gehabt hat.  Der verwendete

theoretische Ansatz, das Theorem der Neuen Staatsräson beruht auf der These, dass staat-

liche Regierungen auf die Erhaltung eines möglichst hohen Grades innerer wie äußerer

Autonomie bedacht sind. Die Verbindung von binnenstaatlichen und internationalen Ver-

handlungen erlaube es Regierungen, durch  Autonomieverzicht  (Selbstbindung) auf der

internationalen  Ebene  Autonomiegewinne  auf  binnenstaatlicher  Ebene  zu  realisieren.

Dieses Verhalten sollte immer dann zu beobachten sein, wenn der Autonomiegewinn auf

binnenstaatlicher Ebene größer ist als der Autonomieverlust auf internationaler Ebene.

Dies wurde im konkreten Fall des Zuwanderungsgesetzes untersucht. Auf europäischer

Ebene wurde dabei das Verhalten des Bundesinnenministers in den Verhandlungen zu den

entsprechenden Bereichen des in Amsterdam und Tampere beschlossenen Aufbaus eines

Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts analysiert.

Hat die Bundesregierung also ihren Zugang zur EU-Ebene zur Realisierung innenpoli-

tischer Präferenzen instrumentalisiert? Es kann nicht generell festgestellt werden, dass

der zuständige Bundesinnenminister eine Steigerung seiner durch die Blockade des Zu-

wanderungsgesetzes  eingeschränkten  innenpolitischen  Autonomie  durch  Autonomie-

verzicht auf EU-Ebene erreichen konnte oder dies versucht hat. Im Folgenden werden

die Ergebnisse noch einmal zusammengefasst:

Im Falle des Zuwanderungsgesetzes  wurde innerstaatlich die Autonomie des zustän-

digen Bundesministers sowohl von den die Regierung stützenden Koalitionsparteien als

auch  von  den  im  Bundesrat  einspruchsberechtigten Unionsparteien  beschnitten.  Der

Gesetzgebungsprozess war lange blockiert und eine Verabschiedung zeitweise höchst

unwahrscheinlich. Den theoretischen Annahmen gemäß wäre es damit wahrscheinlich,

dass Otto Schily versuchen würde, seine blockierten Präferenzen durch das Mittel der

Selbstbindung auf EU-Ebene durchzusetzen. Im Folgenden soll zusammenfassend das

Verhalten  des  Bundesinnenministers  in  Hinblick  auf  die  Vorhersagen  der  Neuen

Staatsräson dargestellt werden. 
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Der Ansatz greift nicht in allen Fällen gleichermaßen, so dass eine differenzierte Be-

trachtung des  Verhaltens  des  Bundesinnenministers  und  der  Verhandlungsergebnisse

notwendig ist. Grundsätzlich könnten (a) Fälle existieren, in denen sich die Mitglied-

staaten kollektiv gegenseitig binden, um in ihren Gesellschaften bestehende Blockaden

ihrer Präferenzen aufzulösen. Davon zu unterscheiden sind (b) Regelungen, mit denen

Otto Schily,  allein oder gemeinsam mit einzelnen Mitgliedstaaten, durch den Umweg

über die EU-Ebene innenpolitische Widerstände umgangen hat.300 In einigen Fällen (c)

kann  keinerlei  Selbstbindungsverhalten  festgestellt  werden,  zumindest  aber  wird  die

These gestützt, die Grundlage staatlichen Verhaltens sei die Schonung der Autonomie

der  Exekutive.  Einige  Fälle  (d)  lassen  überhaupt  keine  Interpretation  gemäß  den

Annahmen Wolfs zu.

Der Fall (a) von kollektivem Selbstbindungsverhalten aller bzw. einer Mehrheit der Mit-

gliedstaaten lässt sich in den in der Arbeit dargelegten Politikbereichen nicht feststellen.

Die Bundesregierung war, zusammen mit wechselnden Partnern, in der Ablehnung von

Vorschlägen der Kommission, welche von einer Mehrheit anderer Mitgliedstaaten ge-

tragen wurden, meist in einer Minderheitsposition. Von einem „Verbünden“ (Wolf) der

beteiligten  staatlichen  Regierungen  mit  dem  Zweck,  ihre  gemeinsamen  Präferenzen

gegen ihre Gesellschaften durchzusetzen, kann also keine Rede sein.301 

Fälle (b), in denen der Bundesinnenminister, allein oder mit einzelnen Verbündeten, die

EU-Ebene dazu genutzt hat, innenpolitische Widerstände durch Europäisierung des blo-

ckierten Politikbereichs zu umgehen, sind dagegen durchaus zu identifizieren. Dabei

kann unterschieden  werden  zwischen  Bestimmungen,  die  ihrem Wortlaut  nach,  also

300 Die Prämisse, dass alle bzw. eine Mehrzahl der Exekutiven der EU-Staaten ähnliche Interessen haben,
würde damit also fallen gelassen.

301 Man könnte zwar etwa beim  Kindernachzugsalter  argumentieren, dass das Festschreiben der Un-
tergrenze von zwölf Jahren  dafür,  den Nachzug von Integrationsbedingungen abhängig machen zu
können,  weitergehende Präferenzen wie etwa die  von CDU und CSU vorgeschlagene Grenze von
sechs bzw. zehn Jahren ausschließt. Geht man dann davon aus, dass dies möglicherweise auch für die
Präferenzen von Vetospielern in anderen Mitgliedstaaten gilt, könnte die Regelung des Kindernach-
zugs als Fall  von kollektiver  gegenseitiger Selbstbindung aufgefasst werden.  Die Altersgrenze von
zwölf Jahren bildet dann die gemeinsame Präferenz der Regierungen, die international festgeschrieben
würde. 
Stellt man das Verhandlungsergebnis jedoch in den Kontext, dass es aufgrund des Beharrens einer
Minderheit  von EU-Regierungen der  kleinste gemeinsame Nenner war,  auf den sich die Mitglied-
staaten einigen konnten,  erscheint  eine Interpretation,  die  gemeinsame Präferenzen hervorhebt,  zu-
mindest  fragwürdig.  Das Gleiche gilt  auch in anderen Fällen,  in denen die  Bundesregierung dafür
gesorgt hat, dass sich auf nur sehr niedrige Mindeststandards geeinigt wurde.
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formell,  eine  Bindewirkung  entfalten  sowie  Fällen,  in  denen  die  faktischen

Auswirkungen einer Regelung die Autonomie Schilys stärken.

Formelle  Bindewirkung entfaltet  etwa die  Festlegung des  Status  von  GFK-Flücht-

lingen, mit der, über das geltende deutsche Recht hinausgehend, die Präferenzen Schilys

für eine Angleichung des Status von Asylberechtigten und Inhabern des „Kleinen Asyls“

durchgesetzt  werden.  Dies  betrifft  auch  den  Zugang  von  GFK-Flüchtlingen  zum

Arbeitsmarkt.  Die Regelungen zum  Arbeitsmarktzugang von Asylbewerbern  ent-

sprechen der deutschen Rechtslage, nach der nach einem Jahr nachrangiger Zugang ge-

währt wird. Damit verbietet die Richtlinie formell die von CDU und CSU präferierten

längeren Wartefristen bzw. ein gänzliches Arbeitsverbot. Eine ähnliche Festlegung lässt

sich  beim  Kindernachzugsalter beobachten.  Die  Regelung  in  der  entsprechenden

Richtlinie erlaubt  es  nicht,  eine niedrigere  als  die vom BMI präferierte  Grenze von

zwölf Jahren einzuführen, wie es CDU und CSU gefordert haben. Im Bereich der  In-

tegrationsförderung konnte Schily seine Vorstellungen über das Verhältnis von Anrei-

zen  und  Sanktionen  als  Kann-Bestimmung in  die  EU-Regelungen  einfließen  lassen.

Weitergehende  Sanktionsmöglichkeiten,  wie  sie  etwa  die  Unionsparteien  gefordert

hatten, werden durch die EU-Regelung zumindest in Bezug auf Personengruppen, die in

ihrem Anwendungsbereich liegen, nicht autorisiert. 

Die  auf  EU-Ebene festgelegten  Standards  sind  häufig  nur  Mindeststandards,  die  den

Mitgliedstaaten die Freiheit lassen, etwa darüber hinausgehende Rechte zu erteilen. Damit

kann formal in einigen Fällen keine Bindewirkung in diese Richtung festgestellt werden.

In der Praxis wirken einige dieser Regelungen dennoch so, dass zukünftig ein Abweichen

nach oben eher unwahrscheinlich ist, etwa weil es mit hohen Kosten verbunden wäre.

Dies  betrifft  insbesondere  die  Flüchtlingspolitik,  wobei  die  Präferenzen  des  BMI

gegenüber  denen  der  Grünen  gestützt  werden.  Dabei  spielen  bestimmte  Sachzwänge

sowie in Deutschland weit verbreitete  vertretene Ansichten und Ziele eine Rolle. 

Sachzwänge entstehen etwa durch die leeren öffentlichen Kassen. Eine weit verbreitete

Ansicht ist, dass es insbesondere die spezifischen Aufnahmebedingungen eines Staates,

welche für Flüchtlinge (oder Menschen, die sich aus wirtschaftlichen Gründen auf Ver-

folgung berufen) ausschlaggebend für das Beantragen von Asyl in einem bestimmten

Land sind.  Ein  wichtiges  Ziel  deutscher  Migrationspolitik  ist  eine  möglichst  gleich-

mäßige europäische Verteilung der durch Flüchtlingsaufnahme entstehenden Lasten. 
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Der dargestellte  Effekt  betrifft  etwa die  Anzahl  von  Instanzen  im Anerkennungs-

verfahren,  welche die  Zeitspanne bestimmen,  in der  ein Schutzsuchender ohne An-

erkennung in Deutschland bleiben kann. Auch sind die Chancen, für eine Angleichung

des  Status von De-facto-Flüchtlingen  an den von Asylberechtigten und GFK-Flücht-

lingen eine Mehrheit zu finden, eher gesunken mit Hinweis darauf, dass damit ein zu-

sätzlicher Anreiz für die Antragstellung in Deutschland entstünde. Das Gleiche gilt für

den  Arbeitsmarktzugang von Asylbewerbern,  bei  dem die Grünen kürzere Warte-

zeiten  befürworten,  sowie  für  die  abgesenkten  Sozialleistungen  des  von  den  ihnen

grundsätzlich abgelehnten Asylbewerberleistungsgesetzes.302

Einige Fälle (c) stützen zwar nicht  die Annahme von Selbstbindungsverhalten,  doch

sind sie zumindest konform mit der Annahme, die Grundlage staatlichen Verhaltens sei

das Streben der Exekutive nach Autonomiesicherung. Dabei entspricht die Rolle der

EU-Ebene jedoch nicht dem Kern des Arguments der Neuen Staatsräson. Hier erhalten

staatliche Regierungen ihre Autonomie nicht aufgrund, sondern trotz der Europäisierung

des Politikfeldes bzw. durch ihre Blockade.

So lässt  sich das Verhalten Schilys in den Verhandlungen zur  nichtstaatlichen und

geschlechtsspezifischen  Verfolgung  so  deuten,  dass  eine  Einigung  auf  EU-Ebene

möglich war, als der dadurch entstehende Autonomieverlust auf binnenstaatlicher Ebene

nur sehr  gering war.  Dies trifft  auch auf die Verhandlungen zu den  sicheren Dritt-

staaten  zu,  in  denen der  Bundesinnenminister  erreichen  konnte,  dass  die getroffene

Regelung der bestehenden deutschen, und damit seinen Präferenzen, weitgehend ent-

spricht. Zudem wurde eine Einigung erst möglich, als die Regelung für Deutschland fak-

tisch  irrelevant  geworden  war.  Auch  in  Bezug  auf  die  Ausgestaltung  des  An-

erkennungsverfahrens und  damit  dessen  Dauer  lässt  sich  eine  sehr  autonomie-

schonende Regelung verzeichnen. Dies zeigt sich insbesondere darin, dass die letztlich

beschlossenen Regelungen mit Schilys Präferenz einer weitgehenden Beibehaltung des

bestehenden deutschen Systems vereinbar sind. Bei den Regelungen zur  Familienzu-

sammenführung von De-facto-Flüchtlingen kann zumindest beobachtet werden, dass

Schily seine innenpolitische Autonomie gegen europäische Einflüsse abzusichern ge-

302 Abgesehen von  diesen Fällen direkter  Stärkung von Schilys  Präferenzen in  den  binnenstaatlichen
Verhandlungen kann von einer  Steigerung der  innerstaatlichen Akzeptanz einiger  Präferenzen auf-
grund ihrer Konformität mit EU-Regelungen ausgegangen werden. Dies gilt etwa für die im deutschen
Anerkennungsverfahren  festgelegten umstrittenen Einschränkungen des Rechtswegs sowie für die
beschleunigten Verfahren für bestimmte Fallkonstellationen.
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willt war, was gegen starken Widerstand auch gelang. Auch in der Ausgestaltung des

Systems der Aufenthaltstitel  insgesamt303 sowie des Aufenthaltsstatus für Flücht-

linge  und De-facto-Flüchtlinge konnte  Schily seinen  Präferenzen  entgegenstehende

Festlegungen abwehren. Sehr deutlich wurde das Streben nach mitgliedstaatlicher Kom-

petenzsicherung auch in Bezug auf die Einwanderung zur Arbeitsaufnahme. 

Ein Fall (d) widerspricht den Annahmen Wolfs. Hier unternahm der Bundesinnenminister

trotz innerstaatlicher Blockade seiner  Präferenzen keinen Versuch, auf EU-Ebene ihm

dienliche Festlegungen zu erreichen, obwohl dies vermutlich möglich gewesen wäre.

Beim Bezug von  Sozialleistungen durch Schutzsuchende strebte der Bundesinnenmi-

nister die Ausweitung des Bezieherkreises der niedrigeren Leistungen des Asylbewerber-

leistungsgesetzes auf Personengruppen an, die nach der  Anerkennungsrichtlinie subsidiä-

ren Schutz erhalten. In den Verhandlungen zu dieser Richtlinie schlug Schily jedoch eine

weit über seine Präferenzen hinausgehende Regelung vor, die kaum Aussicht auf Annah-

me hatte. Nach deren Ablehnung schränkte er diesen Vorschlag aber nicht auf subsidiär

Geschützte ein, was vermutlich eher zu erreichen gewesen wäre, sondern stimmte einer

Regelung zu, die der angestrebten Ausweitung des Bezieherkreises entgegensteht.304 

2. Reflexion des theoretischen Ansatzes und der Vorgehensweise

Grenzen und Beschränkungen des theoretischen Ansatzes

Im Laufe der Analyse haben sich klare Einschränkungen der Möglichkeiten zur Instru-

mentalisierung der Europäisierung nach Wolf gezeigt. Einige Grundannahmen der Neuen

Staatsräson erscheinen daher fraglich. Dabei handelt es sich (a) um die Annahme struk-

tureller  Präferenzgleichheit unterschiedlicher Exekutiven und (b) um die Fähigkeit der

Regierungen, ihren Entscheidungsraum gegenüber anderen Akteuren wirkungsvoll abzu-

schotten. Außerdem ist es (c) fraglich, ob das Theorem der Neuen Staatsräson anderen

Ansätzen zur Untersuchung von Mehrebenenbeziehungen gegenüber erklärungsmächtiger

ist, also welcher zusätzliche Nutzen durch seine Anwendung entsteht.

303 Die Senkung der Mindestaufenthaltsdauer für die Erteilung eines dauerhaften Aufenthaltsstatus
von acht Jahren im geltenden Recht auf fünf Jahre in der Langansässigenrichtlinie und im Aufenthalts-
gesetz findet keine Beachtung, da sie nicht als Blockadepunkt im Innern auftauchte, vgl. Fn. 298.

304 Sicherlich könnte dies auch auf Verhandlungstaktik oder einer Kopplung mit einer anderen Einigung
beruhen. Auf Grundlage des vorhandenen Quellenmaterials widerspricht das Verhalten jedenfalls den
Annahmen der Neuen Staatsräson.
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(a) Eine grundlegende Voraussetzung für gegenseitige Selbstbindung ist, dass die ent-

sprechenden Präferenzen von einer Mehrheit der Mitgliedstaaten geteilt werden. Wolf

geht in diesem Zusammenhang von der allen Exekutiven gemeinsamen Bedrohung ihrer

Autonomie durch nichtstaatliche und überstaatliche Akteure aus. Dies führe dazu, dass

die Exekutiven ein gemeinsames Interesse daran hätten,  den Einfluss dieser Akteure

einzuschränken bzw. auszuschließen. In den vorliegenden Fällen europäischer Migra-

tionspolitik lässt sich jedoch meist keine gemeinsame Linie der Regierungen der Mit-

gliedstaaten feststellen.305 

(b) Eine weitere Prämisse für die These der Instrumentalisierung, insbesondere in der

Form,  wie  Wolf  sie  formuliert,  ist  die  Abschottung  des  Entscheidungsraums gegen

Nicht-Regierungsakteure (sowohl politische als auch wirtschaftliche und gesellschaft-

liche). In der Analyse haben sich  Interdependenzen herauskristallisiert, aufgrund derer

diese Trennung nicht durchzuhalten ist. 

So basierten erstens die Verhandlungen zu allen Richtlinien auf Vorschlägen der Kom-

mission, die einen deutlich von den Präferenzen Schilys unterschiedenen Kurs verfolgt.

Damit werden sowohl innerstaatlich als auch in den intergouvernementalen Verhand-

lungen  tendenziell  Akteure  gestärkt,  die  diesen  Präferenzen  näher  stehen.  Es  waren

langwierige  Verhandlungen  notwendig,  bis  die  Vorschläge  den  Präferenzen  Schilys

angepasst waren. Zudem war dies meist nur durch Senkung der Bindewirkung möglich,

was den binnenstaatlichen Nutzen für Schily verringerte.

Zweitens haben die deutschen Bundesländer, die als entscheidende Blockierer eigent-

lich umgangen werden sollen, direkten Einfluss auf das Verhalten der Bundesrepublik

auf EU-Ebene. Dies zeigt sich etwa in der fehlenden Entscheidungskompetenz Schilys

in Bezug auf den Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge. Die Bundesländer wirken an der

Festlegung der deutschen Verhandlungsposition im Rat mit. Durch die  Informations-

pflichten der Bundesregierung sowie durch die Möglichkeit der Länder, einen Vertreter

305 Da das Ziel der Analyse nicht die Widerlegung der Neuen Staatsräson war, ist auch die Auswahl der
Fallstudien nicht darauf zugeschnitten. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass Fälle struk-
tureller Ungleichheit der Präferenzen der Regierungen der Mitgliedstaaten häufiger vorkommen. Ein
besonders  eindeutiges  Beispiel  für  die  Ungleichheit  der  Präferenzen  der  Regierungen  betrifft  die
Lastenteilung, die eines der Hauptziele Deutschlands in der EU-Asylpolitik war und in der sich weder
die  alte  christlich-liberale  noch die  neue  rot-grüne  Bundesregierungen auf  EU-Ebene  durchsetzen
konnten (siehe dazu Marshall 2000a: 123-124). Die Tatsache, dass die Belastungen durch den Zustrom
von Flüchtlingen in der EU nicht gleichmäßig verteilt sind, erscheint als wichtiges Hindernis für die
Abgabe von Souveränität an die europäische Ebene bzw. das gemeinsame Ausüben von Kompetenzen,
was mit Selbstbindungsverhalten verknüpft ist, siehe auch Kap. B-1.2.
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in die Ratssitzungen zu senden, kann ausgeschlossen werden, dass der Bundesinnen-

minister  hinter  dem Rücken der  Länder auf  EU-Ebene Entscheidungen trifft,  die  in

deren Kompetenzbereich fallen.306 Zwar sind die Mitwirkungsmöglichkeiten der Länder

auf  EU-Ebene  geringer  als  auf  Bundesebene,  ein  tatsächlicher  Ausschluss  von  den

Verhandlungen ist jedoch kaum möglich. 

Drittens hätte im Falle des Zuwanderungsgesetzes auch ein umfangreicher  upload  von

Präferenzen  Schilys,  im  Sinne  ihrer  weitgehenden  europäischen  Verankerung,  nichts

daran geändert, dass eine Vielzahl von Aspekten nicht auf EU-Ebene verregelt worden

wäre.  Zielsetzung des Zuwanderungsgesetzes war jedoch eine umfassende Neuregelung

der Immigration nach Deutschland. Damit bestand für den Bundesinnenminister stets die

Notwendigkeit, Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat zu finden.307 Im Falle einer

umfangreichen  Anwendung  des  Prinzips  Selbstbindung  durch  Schily  auf  bestimmte

Aspekte hätten sich die Unionsparteien (und auch die Grünen) auf keine weiteren inner-

staatlichen Verhandlungen eingelassen, was womöglich auch Auswirkungen auf den Be-

stand der Regierungskoalition gehabt hätte. Auch ohne eine Instrumentalisierung der EU

durch Schily war die Bereitschaft zur Einigung ja nur sehr gering.

Viertens sind auch der Ausgrenzung gesellschaftlicher Akteure, worauf das Theorem

der Neuen Staatsräson besonders deutlich abhebt, Grenzen gesetzt. Dies zeigt sich am

laufenden Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof zum Kindernachzugsalter und

sein Zustandekommen durch die Lobbyarbeit einer französischen NGO. 

(c) Die vorliegende Analyse lässt durchaus Zweifel aufkommen, ob die These der Euro-

päisierung als Instrument der Exekutive zur Umgehung innenpolitischer Widerstände

tatsächlich eine höhere Erklärungskraft hat als andere, alternative Erklärungsmuster, die

auf anderen theoretischen Grundlagen beruhen. Es kann hier nicht Aufgabe sein, diese

umfassend darzustellen. Im Folgenden werden daher lediglich anhand einiger Beispiele

Anregungen zu Alternativen gegeben, die weder in Hinblick auf die Auswahl alterna-

tiver Ansätze, noch auf Einzelaspekte der Verhandlungen erschöpfend sind.

306 Gilt im Rat allerdings die Abstimmungsregel der Qualifizierten Mehrheit, sind die Möglichkeiten für
den jeweiligen Regierungsvertreter „verdeckt“ entgegen der Länderkompetenzen zu agieren besser, da
er die Möglichkeit hat, sich überstimmen zu lassen. In der Analyse ist jedoch klar geworden, dass, wä-
ren Mehrheitsentscheidungen im Rat vorgesehen gewesen, der Bundesinnenminister zwar vielleicht
gegenüber den Ländern an Autonomie gewonnen hätte, er jedoch in einer Vielzahl von Fällen seine
Präferenzen nicht hätte realisieren können. Eine Ausweitung der Mehrheitsregel war demnach kaum in
Schilys Interesse.

307 Ansonsten hätte der Bundesinnenminister das Gesetz „aufschnüren“ müssen, was er aber stets abge-
lehnt hatte.
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Die Ablehnung von europäischen Kompetenzen im Bereich der  Zuwanderung in den

Arbeitsmarkt lässt sich auf Grundlage der Neuen Staatsräson damit erklären, dass der zu

erwartende  Autonomiegewinn  für  den  Bundesinnenminister  durch  Europäisierung

dieses  Bereiches  niedriger  war,  als  derjenige,  der  dadurch  entstand,  dass  die  Zu-

wanderung im Auswahlverfahren weiterhin innerstaatlich verhandelbar  blieb.  Ebenso

plausibel  erschiene dagegen ein Ansatz,  der  sich darauf  beschränkt,  dass  es  Politik-

bereiche gibt, in denen Regierungen, aber auch andere binnenstaatliche Akteure, grund-

sätzlich äußerst zurückhaltend sind, was die die Übertragung oder die gemeinsame Aus-

übung von Kompetenzen auf EU-Ebene betrifft. Die Wahrung nationaler Souveräni-

tät und der  Grundsatz der Subsidiarität wären danach bedeutsamer als die Durch-

setzung bestimmter Präferenzen durch die Regierung.

Das Gleiche trifft auf die gesamte Regelung der Einwanderungsgesetzgebung zu, in Be-

zug bezüglich derer der Bundesinnenminister eher als Blockierer denn als Förderer der

Europäisierung auftrat. Auch hier könnte man nach Neuer Staatsräson argumentieren,

die  durch Europäisierung zu erwartenden  Autonomiegewinne seien niedriger  als  die

-verluste,  und bei  einer weitgehend innerstaatlich ausgehandelten Regelung seien die

Chancen der Durchsetzung der Präferenzen Schilys größer gewesen. Nach einer Inter-

pretation, die auf die Souveränitätsrelevanz des Politikfeldes und das Prinzip der Sub-

sidiarität abhebt, läge Schilys Präferenz dagegen schlicht in der binnenstaatlichen Ver-

abschiedung des Zuwanderungsgesetzes.  Da diese jedoch nur durch Zustimmung zu-

mindest einiger unionsgeführter Bundesländer möglich war, wollte Otto Schily auf euro-

päischer Ebene Festlegungen vermeiden, die die Verhandlungen auf binnenstaatlicher

Ebene hätten gefährden können.308 Zwar hebt auch diese Interpretation darauf ab, dass

Schily  die  Durchsetzung  seiner  Präferenzen  (Verabschiedung  des  deutschen

Zuwanderungsgesetzes) als Priorität seines Verhaltens auf EU-Ebene ansieht, die Euro-

päisierung des Politikfeldes erscheint dabei aber eher als Hindernis denn als „Trumpf“

in der Hand des Bundesinnenministers zur Durchsetzung seiner Präferenzen.

Die  Verhandlungen  auf  europäischer  Ebene  zum  Status  von  De-facto-Flüchtlingen

könnten, anstatt auf die innerstaatlichen Präferenzen Schilys abzuheben, stimmiger da-

308 Dies lässt sich etwa anhand der Verhandlungen zur nichtstaatlichen Verfolgung zeigen. Danach konnte
Schily vor der Annullierung des Gesetzes durch das Bundesverfassungsgericht einer Anerkennung von
nichtstaatlicher und geschlechtsspezifischer Verfolgung zustimmen. Auch wenn dies nicht seinen Prä-
ferenzen entspricht, macht doch der starke Druck seitens der Grünen und der europäischen Verhand-
lungspartner  ein  Einlenken plausibel.  Die  Abweisung des  Gesetzes  durch das  Bundesverfassungs-
gericht  im Dezember  2002  machte  ein  Wohlwollen der  CDU/CSU für  eine  Verabschiedung des
Gesetzes wieder notwendig, weswegen Schily seine Zustimmung auf EU-Ebene zurückzog.



Simon Musekamp: Deutsche Migrationspolitik im Prozess der Europäisierung des Politikfeldes 136

mit erklärt werden, dass eine Verbesserung des Status dem deutschen (v.a. finanziell

begründeten) Interesse  an einer ausgewogenen Verteilung der Flüchtlinge in der EU

zuwider liefe. Da die Lastenteilung bei der Flüchtlingsaufnahme weder auf der Basis

einer  Kontingentierung  noch  eines  finanziellen  Ausgleichsmechanismus verbessert

worden war, versuchte die Bundesregierung hier, über andere Wege eine Verbesserung

herbeizuführen. Dazu gehört etwa, dass De-facto-Flüchtlingen keine höheren Ansprüche

zugeteilt werden sollten, um so die Anreize zur Flucht nach Deutschland gering zu hal-

ten.  Durch  die  weitgehende  Festschreibung  des  Status  dieser  Personengruppe  in

Deutschland sind Staaten, die einen niedrigeren Status gewähren, durch die Richtlinie

gezwungen,  diesen  anzuheben.  Staaten  mit  einem höheren  Status  müssten  zunächst

innenpolitisch  eine  Absenkung  durchsetzen,  um  die  Aufnahmebedingungen  an  das

Niveau in Deutschland anzugleichen.

Die Regelung zu den sicheren Drittstaaten ließe sich besser mit einem Ansatz erklären,

der davon ausgeht, dass die Mitgliedstaaten europäischen Regelungen dann am ehesten

geneigt sind zuzustimmen, wenn der  Anpassungsdruck  der Regelung auf  bislang in-

nerstaatlich etablierte Verfahren besonders niedrig ist. Die Bemühungen Schilys, eine

der deutschen Drittstaatenregelung möglichst nahe kommende europäische Regelung zu

erreichen,  zeitigten  mit  der  Definition  besonders  sicherer  Drittstaaten auch  Erfolg.

Durch die Möglichkeit, nationale Listen beizubehalten und durch die verminderte Rele-

vanz der Regelung für Deutschland, das mit der Osterweiterung bis auf die Schweiz nur

von EU-Mitgliedern umgeben ist, verringert sich der Anpassungsdruck weiter.

Der Mechanismus, dem das Verhalten nach Neuer Staatsräson folgt, ist im Prinzip ein

Zwei-Ebenen-Spiel. Die meisten Fälle der vorliegenden Arbeit ließen sich ebenso auf der

Grundlage dieser Metapher erklären. Die Annahme der fixen Präferenz der Autonomie-

erhaltung könnte sich im Vergleich dazu als unnötiger theoretischer Überbau erweisen. 

Reflexion der Vorgehensweise

Es hat sich gezeigt, dass einige der Kategorien, welche die Fragestellung und der theore-

tische Ansatz implizieren, für die Analyse problematisch sind. So ist die Frage nach einer

Instrumentalisierung der EU-Ebene oft nicht eindeutig und zweifelsfrei zu beantworten.

Erstens ist die Interpretation des Verhaltens Schilys davon abhängig, was genau man als

Instrumentalisierung  bezeichnet  und  was  nicht.  Schließlich  birgt  der  Begriff selbst

schon das Potenzial einer instrumentellen Nutzung, beispielsweise zur Stigmatisierung

des Verhaltens des politischen Gegners, und entzieht sich damit einer aus dem Sprach-
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gebrauch  ableitbaren,  klaren Zuordnung auf  bestimmte  Sachverhalte.  Dies  lässt  sich

anhand der Verhandlungen zum Kindernachzugsalter zeigen. 

So hat Schily rein formal betrachtet exakt seine Präferenzen auf EU-Ebene verwirklicht,

weshalb  davon  gesprochen  werden  könnte,  er  habe  damit  die  Möglichkeiten  der

CDU/CSU untergraben, innerstaatlich ihre Präferenzen zu realisieren, und damit seinen

Zugang zur EU-Ebene instrumentalisiert. Angesichts der deutlich liberaleren Vorschläge

der Kommission und der Schwierigkeiten Schilys im Rat, auch nur seine eigenen Präfe-

renzen durchzusetzen, muss man aber feststellen, dass mit dem Ergebnis auch ein Maxi-

mum an Annäherung an die Präferenzen der CDU/CSU erreicht wird. Dies trifft auch

auf andere Fälle zu, in denen Schily sehr lange eine Blockade der Richtlinienvorschläge

aufrecht erhalten hat. 

Zweitens macht der theoretische Ansatz keine Aussagen über den Maßstab, den man an

das Verhalten von Regierungsvertretern auf EU-Ebene anzulegen hat, um zu ermitteln,

ob der Zugang zur EU-Ebene instrumentalisiert wurde. Dabei kämen (a) die geltende

Rechtslage in Frage, (b) das Resultat innenpolitischer Aushandlungsprozesse, auf dem

auch unter der Prämisse, es gebe gar keine EU-Ebene, eine Neuregelung beruhte oder

(c) eine in irgendeiner Weise wünschbare Regelung.

Die geltende Rechtslage (a) zur Basis der deutschen Verhandlungsposition zu machen,

wurde etwa seitens der CDU/CSU öffentlich gefordert (FAZ, 28.5.2003309). Dem ent-

spricht auch die Aussage Schilys, erst nach Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes

europäischen Regelungen zustimmen zu können. Wenn jedoch die geltende Rechtslage

als entscheidend für das Verhalten der Mitgliedstaaten auf EU-Ebene angesehen wird,

wären die Chancen von EU-Regelungen, die über den kleinsten gemeinsamen Nenner

hinausgingen, grundsätzlich äußerst gering. 

Da die gesetzliche Grundlage der deutschen Migrationspolitik strittig war, könnte man

die Einschätzung, ob Schily den Zugang auf EU-Ebene instrumentalisiert hat, (b) vom

Vergleich mit bestimmten Aushandlungsergebnissen abhängig machen. Hierfür sind in

Bezug  auf  die  CDU/CSU  die  Mitwirkungsrechte  des  Bundesrats  auf  EU-Ebene

(Vertreter der Länder) zu nennen. Absprachen mit den Grünen und der SPD-Fraktion

(die als  Mehrheitsparteien im Bundestag Vertreter des Souveräns sind)  bestanden in

Form  des  Koalitionsvorschlags zum  Zuwanderungsgesetz.  Schilys  Präferenzen

markieren in vielen Fällen eine mittlere Position zwischen diesen beiden Polen. Eine

309 „Spiel über europäische Bande“.
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analytische Trennung der Präferenzen des Bundesinnenministers von Vorschlägen, die

dieser als Ressortchef macht, um durch einen Kompromiss zwischen den Lagern die

Verabschiedung des als notwendig erachteten Gesetzes zu ermöglichen, ist damit kaum

trennscharf  möglich.  Daher  ist  fraglich,  ob  die  These  der  Instrumentalisierung  hier

überhaupt greifen kann. Wäre das Bundesinnenministerium durch einen Vertreter der

extremeren Positionen besetzt, wäre dies womöglich eher der Fall.

Geht man (c) davon aus, dass sich das Regierungsverhalten an einer festen wünschbaren

Regelung ausrichten sollte,  ist  fraglich,  wer hierzu die  Definitionsgewalt haben soll.

Geht man davon aus, dass die Bundesregierung als durch das Volk legitimiertes Organ

für das Volk Entscheidungen trifft, sollte sie Regelungen auf EU-Ebene zustimmen, die

entweder durch eine Mehrheit  des Volks erwünscht sind oder für eine Mehrheit  des

Volkes positive Auswirkungen haben bzw. beiden Bedingungen entsprechen. Im vor-

liegenden  Fall  konnte  sich  der  Bundesinnenminister  in  großen  Teilen des  Gesetzes-

werkes  auf  eine  breite  gesellschaftliche  Mehrheit  stützen,  zumindest  wenn  als

Alternative die Forderungen der Unionsparteien angesehen werden.310 

Es  ist  sehr  schwierig,  überhaupt  eine eindeutige  Antwort  darauf  zu  geben,  welchen

Grundsätzen das Verhalten Schilys folgt. In einigen Fällen mag dies möglich sein, häu-

fig  –  und  das  zeigen  auch  die  unterschiedlichen  Interpretationsmöglichkeiten  des

Verhaltens – ist dies jedoch nicht der Fall.

Schlusswort

Zusammenfassend ist auf Grundlage der Arbeit durchaus festzustellen, dass in vielen

Fällen Kongruenz zwischen den – innenpolitisch durchaus in Frage gestellten – Prä-

ferenzen Schilys und den Verhandlungsergebnissen auf EU-Ebene erreicht wurde. Da-

mit  ist  jedoch  nicht  der  Nachweis  der  Instrumentalisierung  des  Zugangs  zur  euro-

päischen Ebene erbracht. Vielmehr sprechen einige Ergebnisse der Arbeit dagegen bzw.

zeigen Grenzen dieser Interpretation auf. 

So bestehen viele Regelungen auf EU-Ebene in Mindestnormen, die ihrem Wortlaut nach

weitergehende Regelungen nicht  generell  ausschließen. Auch die Tatsache, dass  diese

Mindestnormen bestimmte Präferenzen faktisch ausschließen, kann nicht ohne weiteres

310 Eine solche Einschätzung ist zwar immer schwierig und auch das Stützen  auf Umfrageergebnisse ist
stets sehr problematisch. Im vorliegenden Fall geht der Verfasser jedoch aufgrund der breiten Unter-
stützung aus Wirtschaft,  Gewerkschaften, Kirchen,  Ausländerorganisationen, Wissenschaft und von
Oppositions- wie Regierungspolitikern davon aus, dass sich der Innenminister, sicherlich nicht in allen
Details, aber im Großen und Ganzen durchaus einer relativ breiten Unterstützung gewiss sein konnte.
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als Hinweis auf Instrumentalisierung gewertet werden. Die Tatsache, dass viele Rege-

lungen sehr autonomieschonend ausgefallen sind, lässt ebenfalls nicht zu, dies entspre-

chend der These der Instrumentalisierung zu interpretieren. Einige Fälle widersprechen

gar dieser Annahme. Auch vor dem Hintergrund, dass andere Interpretationen möglich

sind und zum Teil mindestens ebenso erklärungsmächtig erscheinen – soweit dies fest-

zustellen in der Kürze der Darstellung möglich war – kann die These nicht überzeugen. 

Eine gegenseitige Beeinflussung der beiden Ebenen ist dagegen festzustellen. Es lässt sich

auch zeigen, dass Schilys Präferenzen in einigen Fällen durchaus durch die EU-Rege-

lungen gestützt werden, was eine tendenzielle Stärkung der Exekutive durch Europäi-

sierung nahe legt. Nicht nachzuweisen ist jedoch, dass es Schilys  Intention in den Ver-

handlungen war, seine Präferenzen gegen innerstaatliche Gegner durchzusetzen, was der

These der Instrumentalisierung bzw. freiwilligen Selbstbindung zur Umgehung innenpoli-

tischer Blockaden entspräche. Es mögen Fälle denkbar sein, in denen dies eher möglich

ist, der Gesetzgebungsprozess des Zuwanderungsgesetzes gehört jedoch nicht dazu. 
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D. Anhang

1. Literaturverzeichnis

Hinweise:

Bei  Quellen  aus  dem  Internet  ist  die  entsprechende  Internetadresse  angegeben.

Ausnahmen sind dabei offizielle Dokumente,  die aus gut  zugänglichen Datenbanken

stammen, und bei denen eine einzelne Verlinkung nicht notwendig erschien. Dies sind

Drucksachen des Bundesrats und des Bundestags, sowie Plenarprotokolle, die über die

Adresse  http://www.parlamentsspiegel.de (Landtag NRW),  beziehungsweise  über  die

Datenbanken  des  Bundestags  auf  dessen  Homepage  (http://www.bundestag.de)

beziehbar sind.

Der  Werdegang  der  Gesetzgebung  auf  europäischer  Ebene  ist  über  die  Datenbank

PreLex, (http://www.europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=de), sowie im Detail über das

öffentliche  Register  des  Rates  (http://register.consilium.eu.int/)  ersichtlich.  Dabei

werden  Vorschläge  zu  Richtlinien  und  die  Ratsdokumente,  die  die  Verhandlungen

dokumentieren, so genannten interinstitutionellen Dossiers zugeordnet. Dem folgt auch

das vorliegende Literaturverzeichnis.

Alle  Dokumente  die  aus  dem  Internet  stammen,  sowie  Ratsdokumente,  die  nicht

zugänglich sind, dem Autor jedoch dankenswerterweise zur Verfügung gestellt wurden,

sind  auf  der  beiliegenden  CD-Rom abgelegt.  Die  Verzeichnisstruktur  entspricht  der

Gliederung  dieses  Literaturverzeichnisses.  Sind  sowohl  die  gedruckte  als  auch  die

elektronische  Quelle  angegeben,  beziehen  sich  in  der  Regel  alle  Verweise  auf  die

gedruckte Version.
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1.1. Quellen

Rechtstexte und -Entwürfe, konkrete Änderungsvorschläge
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• AufenthG-E, 3.8.2001 = ZuwG-E, 3.8.2001, Art.1.

• AufenthG-E, 8.11.2001 = ZuwG-E, 8.11.2001, Art.1.

• AufenthG, 20.6.2002 = ZuwG, 20.6.2002, Art.1.

• AuslG:  Gesetz  über  die  Einreise  und  den  Aufenthalt  von  Ausländern  im

Bundesgebiet, Stand: 24.12.2003.

http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/auslg_1990/gesamt.pdf [15.7.2004].
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• BT-Drs. 14/8395, 27.2.2002: Beschlussempfehlung des Innenausschusses.
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